
Röhl, Klaus-Heiner et al.

Article

Die Post-Covid-19-Wirtschaft: Welche unerwarteten
Spuren hinterlässt die Krise in Branchen, Regionen und
Strukturen

ifo Schnelldienst

Provided in Cooperation with:
Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich

Suggested Citation: Röhl, Klaus-Heiner et al. (2021) : Die Post-Covid-19-Wirtschaft: Welche
unerwarteten Spuren hinterlässt die Krise in Branchen, Regionen und Strukturen, ifo Schnelldienst,
ISSN 0018-974X, ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München,
München, Vol. 74, Iss. 03, pp. 03-25

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/232339

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/232339
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


3ifo Schnelldienst 3 / 2021 74. Jahrgang 17. März 2021

ZUR DISKUSSION GESTELLT

Die Post-Covid-19-Wirtschaft:
Welche unerwarteten Spuren  
hinterlässt die Krise in Branchen,  
Regionen und Strukturen?
Die Coronakrise und der anhaltende Lockdown dürften die Struktur der deutschen  
Wirtschaft zumindest in einigen Bereichen nachhaltig verändern. Die Arbeits-
organisation hat sich in Richtung Homeoffice verschoben, und der Online-Handel 
weist hohe Wachstumsraten auf, während der stationäre Fachhandel unter starken 
Einbußen leidet. Auch bei kundennahen Dienstleistungen wie in der Gastronomie, im 
Tourismus und im Kultur- und Freizeitbereich sind die Einbrüche im Lockdown mas-
siv. Sind, je länger der Lockdown und die Beeinträchtigungen andauern, nachhal-
tige Strukturschäden für die Wirtschaft zu erwarten? Welche Folgen zeigen sich auf 
dem Arbeitsmarkt? Werden sich regionale Disparitäten in Deutschland verstärken?

Klaus-Heiner Röhl

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Strukturwandel 
– zwischen Zombiefirmen, Investitionslücken und  
Digitalisierungsschub

Die Corona-Pandemie verläuft in mehreren Wellen, und 
ein Ende ist trotz laufender Impfungen auch nach ei-
nem Jahr nicht absehbar. Der Lockdown konsumnaher 
Wirtschaftsbereiche und Verschiebungen der Nachfrage 
etwa in Richtung Onlinehandel könnten den Struktur-
wandel beschleunigen, aber auch zu Strukturbrüchen 
führen. Als Bremse im Aufschwung kann neben einer 
»Zombifizierung« mancher Branchen die anhaltende 
Investitionsschwäche wirken, die die Verbreitung um-
weltfreundlicher und digitaler Technologien – die prin-
zipiell durch die Kontaktbeschränkungen einen Boom 
erleben – ausbremst. In räumlicher Hinsicht könnte der 
starke Urbanisierungstrend in Deutschland auslaufen 
und einer gleichgewichtigeren regionalen Entwicklung 
Platz machen. 

Die Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und 
Gesellschaft lassen sich als ein Wechselbad der Ge-
fühle beschreiben. Nachdem der Einbruch 2020 mit 
einem BIP-Rückgang von ca. 5% moderater als be-
fürchtet ausfiel, scheint nun die vielfach für 2021 pro-
gnostizierte zügige Erholung später und langsamer zu 
erfolgen. Die Impfung der Bevölkerung kommt nur 
schleppend voran, und ansteckendere Virusmuta-
tionen erzwingen einen längeren Lockdown. Viele 
Unternehmen in den persönlichen Dienstleistungen 

und der Gastronomie sind existenziell bedroht, zumal 
versprochene staatliche »Sofort«-Hilfen nur zögerlich 
fließen und das Unternehmereinkommen von Selb-
ständigen und Freiberuflern nicht abdecken. Wenig 
Klarheit herrscht derzeit darüber, ob die Coronakrise 
zu langfristigen strukturellen Verwerfungen führen 
wird oder ob sich die Branchen- und Regionalstruk-
turen mit Überwindung der Pandemie und Erholung 
der Wirtschaft nur wenig verändern werden. 

ZÖGERLICHE ERHOLUNG

Wirtschaftliche Prognosen und Unternehmensbefra-
gungen lassen derzeit keine schnelle 
Erholung zum Vorkrisenniveau 
erwarten. Die Bundesregie-
rung rechnet für 2021 vor dem 
Hintergrund des verlängerten 
Lockdowns nur noch mit ei-
nem Wachstum von 3% (BMWi 
2021), das Vorkrisenniveau dürfte 
frühestens Ende 2022 wieder er-
reicht sein. In der IW-Konjunktur-
umfrage wurden die Unternehmen 
im November 2020 zu ihren aktu-
ellen und erwarteten Produktions-, 

ist Senior Economist im Kompe-
tenzfeld »Digitalisierung, Struk-
turwandel und Wettbewerb« 
am Institut der deutschen Wirt-
schaft, Büro Berlin.

Dr. Klaus-Heiner Röhl
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Beschäftigungs- und Investitionslücken befragt. Eine 
zügige Erholung könnte strukturelle Verwerfungen 
und eine starke Zunahme der Insolvenzen verhindern. 
Die Unternehmen erwarteten jedoch im Durchschnitt 
nicht nur für das erste Quartal 2021 wieder anstei-
gende Lücken, sondern zur Hälfte auch 2022 noch 
Produktionseinschränkungen im Vergleich zum Vor-
krisenniveau (Bardt und Grömling 2021, S. 31). Ein 
Drittel der Unternehmen befürchtet dabei 2022 noch 
immer ein Produktionsdefizit von mehr als 5%. An-
gesichts des erneuten Lockdowns waren die Firmen 
zum Befragungszeitpunkt im November 2020 sogar 
pessimistischer als im ersten Halbjahr. Am wenigsten 
zuversichtlich sind die Hersteller von Investitionsgü-
tern; 58% von ihnen sehen auch im kommenden Jahr 
noch Beeinträchtigungen (Bardt und Grömling 2021, 
S. 32). Dies hängt mit der anhaltenden Investitionszu-
rückhaltung in der Wirtschaft zusammen, die sich in 
den geschätzten Investitionslücken der Unternehmen 
niederschlägt: Im November 2020 lag der Rückstand 
im Vergleich zu 2019 bei den befragten Unternehmen 
im Durchschnitt bei 13%, für 2022 wird immer noch 
von einer Lücke in Höhe von 6% ausgegangen. 

INVESTITIONSAUSFÄLLE BESONDERS 
PROBLEMATISCH

Die Investitionszurückhaltung der Unternehmen ist 
aus Unternehmenssicht nachvollziehbar, »hat aber 
für die Gesamtwirtschaft mittelfristig schwere Fol-
gen, weil so der Rückstau bei wichtigen strukturellen 
Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit immer 
größer wird« (Köhler-Geib 2021). 2020 gingen die Un-
ternehmensinvestitionen demnach um 6,6% zurück, 
die Ausrüstungsinvestitionen sanken sogar um 12,5% 
(Destatis 2021).

Die Investitionsschwäche könnte sich daher zur 
Achillesferse des Nach-Corona-Aufschwungs entwi-
ckeln und durch dann fehlende effizientere sowie digi-
tal vernetze Maschinen und Anlagen auch die Struktur 
der deutschen Wirtschaft schädigen. Die investive Zu-
rückhaltung scheint zudem im Widerspruch zur poli-
tisch gewünschten grundlegenden Umgestaltung der 
Wirtschaft hin zu umweltfreundlichen Technologien 
mit weniger Ressourcenverbrach und CO2-Ausstoß 
zu stehen. Unternehmen, denen in der Coronakrise 
die Nachfrage weggebrochen ist und die Verluste 
schreiben, sind durch politische Zielvorgaben aller-
dings kaum zu höheren Investitionen zu bewegen. 
Auch die bis Ende 2021 befristete degressive Sonder-
abschreibung für neue Maschinen und Anlagen (BMF 
2020) scheint ins Leere zu laufen. Wenig hilfreich ist 
in diesem Zusammenhang, dass die Hilfen der Bun-
desregierung nur sehr schleppend ausgezahlt werden. 
Weitere Kredithilfen sind angesichts der gestiegenen 
Verschuldung vieler Unternehmen seit Beginn der  
Coronakrise vor nunmehr einem Jahr nicht zielfüh-
rend, während höhere Direktzahlungen EU-beihilfe-
rechtlich problematisch sind. Der wirksamste Weg, die 

finanzielle Situation der Unternehmen zu stabilisieren, 
wäre eine deutliche Ausweitung der Verlustrücktrags-
möglichkeiten, wie sie von vielen Ökonomen gefor-
dert wird (Bofinger und Hüther 2020; Fuest 2020; Hey 
2020). Durch eine Anhebung der derzeit auf 5 Mio. Euro 
(vor Corona: 1 Mio. Euro) gedeckelten Obergrenze, 
eine Einbeziehung der Gewerbesteuer und eine zeit-
liche Ausdehnung auf das Jahr 2018 könnten auch 
größere Mittelständler profitieren. Hier sperrte sich 
die Bundesregierung bislang trotz der zu erwartenden 
Stabilisierung der Unternehmen und positiven Investi-
tionswirkungen, die für eine nachhaltige gesamtwirt-
schaftliche Erholung wichtig wären. Anfang Februar 
wurde eine Verdoppelung auf immerhin 10 Mio. Euro 
beschlossen, was für große Mittelständler aber wei-
terhin nicht ausreicht. 

DROHT EINE ZOMBIFIZIERUNG VON TEILEN DER 
WIRTSCHAFT?

Je länger der Lockdown und die Beeinträchtigun-
gen andauern, desto eher sind nachhaltige Struktur-
schäden für die Wirtschaft zu erwarten. Bardt und 
Hüther (2021) heben die asymmetrische Wirkung auf 
die Wirtschaftsbranchen hervor, die für viele Firmen 
in konsumnahen Branchen zur Existenzbedrohung 
werden kann. Befürchtet wird angesichts der anhal-
tenden Pandemie und des Lockdowns vieler Branchen 
mit Publikumsverkehr auch eine »Zombifizierung«-
der deutschen Wirtschaft, zumal die Zahl der Unter-
nehmensinsolvenzen 2020 trotz der Krise deutlich – 
voraussichtlich um 13% – gesunken ist. Angesichts 
der Schwere des Einbruchs wäre jedoch eher eine 
Zunahme um mindestens 15% zu erwarten gewesen 
(Röhl und Vogt 2020). 

Zum Rückgang der Insolvenzzahlen dürften die 
Maßnahmen der Bundesregierung – die Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht von April bis Septem-
ber und darüber hinaus für den Insolvenzgrund der 
Überschuldung sowie die umfangreichen Kredit- und 
Finanzhilfen für Unternehmen – beigetragen haben. 
Das Ausscheiden von Unternehmen ist aber für einen 
funktionierenden Strukturwandel wichtig, weshalb 
der Staat grundsätzlich nicht als Retter schlecht wirt-
schaftender Unternehmen auftreten sollte (Röhl 2020). 
Der Trend zum Onlinehandel war z. B. schon vor der 
pandemiebedingten Beschleunigung in vollem Gange, 
so dass Kaufhäuser und Shopping Malls unter Druck 
gerieten.

2021 ist ein Nachholeffekt bei den Firmenin-
solvenzen zu erwarten, dessen Umfang jedoch nur 
schwer absehbar ist. Aus der Lücke zwischen den auf-
grund des Wirtschaftseinbruchs zu erwartenden Insol-
venzen 2020 (s.o.) und des tatsächlichen Rückgangs 
auf nur ca. 16 300 Fälle (Creditreform 2021) lässt sich 
eine Differenz von gut 5 000 nicht realisierten Insol-
venzen berechnen. Eine mögliche Erklärung ist, dass 
es sich hierbei um sogenannte Zombieunternehmen 
handelt, die wirtschaftlich nicht dauerhaft überle-
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bensfähig sind (Röhl 2020). Aus diversen Unterneh-
mensbefragungen lässt sich eine hohe Gefährdung 
der Unternehmensstrukturen durch die Covid-19-Pan-
demie ableiten. So gab in einer Befragung des DIHK 
jedes zehnte Unternehmen an, dass es existenziell 
gefährdet sei, hochgerechnet wären dies 350 000. Das 
ifo Institut (2020) sieht sogar gut jedes fünfte Unter-
nehmen (750 000) bedroht, während Creditreform mit 
550 000 und für 2021 mit bis zu 800 000 Unternehmen 
rechnet (Dierig et al. 2020). Die überschaubare Anzahl 
von nur 4 500 bis 5 000 »Zombies« in den IW-Berech-
nungen im Vergleich zur hohen Anzahl insolvenzge-
fährdeter Unternehmen, die sich aus umfragebasierten 
Hochrechnungen ergibt, kann auf mehrere Gründe 
zurückgeführt werden. So durchlaufen nur wenige 
sehr kleine Unternehmen in Gastronomie und Handel 
als aktuell hauptgefährdeten Bereichen ein Insolvenz-
verfahren, die meisten von ihnen stellen einfach den 
Betrieb ein. Zudem ist bei Umfragen in einer Pande-
miesituation auch eine gewisse Übertreibung im Ant-
wortverhalten einzukalkulieren, nicht alle Unterneh-
men, die sich als gefährdet bezeichnen, dürften akut 
insolvenzbedroht sein. 

Trotzdem könnte allein bei einer Realisierung der 
Insolvenz im Falle dieser rechnerisch 5 000 Zombie-
unternehmen die Insolvenzzahl 2021 um über 40% 
auf etwa 23 250 ansteigen, worunter sich auch eine 
Reihe größerer Insolvenzfälle befinden dürften. Auch 
wenn darüber hinaus voraussichtlich nicht mehrere 
100 000 Kleinbetriebe ihr Geschäft dauerhaft einstel-
len werden, sind gerade die Innenstädte mit ihren 
vielfältigen Kultur-, Geschäfts- und Gastronomiean-
geboten von starken Strukturveränderungen bedroht.

RÄUMLICHE STRUKTURVERÄNDERUNGEN

In Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen dürfte 
der Anblick zugeklebter Fensterfronten dauerhaft 
geschlossener Ladengeschäfte, der bislang eher 
schrumpfenden Kleinstädten und wirtschaftsschwa-
chen Stadtvierteln vorbehalten war, bald zur Regel 
werden. Auch der Büroflächenbedarf könnte sinken, 
wenn die wirtschaftliche Erholung nur schwach aus-
fällt und sich das Homeoffice zumindest in manchen 
Unternehmen oder für einen Teil der Mitarbeiter dau-
erhaft durchsetzt. Zu bedenken ist in diesem Kontext, 
dass der kräftige Beschäftigungsaufbau der letzten 
Jahre, der durch die Corona-Pandemie abrupt zum 
Stillstand kam, zukünftig schon aufgrund des durch 
den demografischen Wandel verursachten Rückgangs 
des Erwerbspersonenpotenzials nicht mehr möglich 
ist. Dies dürfte auch die innerstädtischen Immobili-
enmärkte nicht unberührt lassen, während insgesamt 
kein Corona-bedingter Einbruch der Immobilienpreise 
in Deutschland absehbar ist (Voigtländer 2020).

Weitergehende raumstrukturelle Veränderun-
gen infolge der Coronakrise sind möglich, obwohl es 
noch zu früh ist, um den in der Pandemie erkennbaren 
Trend zu stadtferneren Standorten zumindest für den 

Bereich Wohnen als dauerhaft zu bezeichnen. Etwa 
seit dem Jahr 2000 ließ sich in Deutschland ein kräf-
tiger Urbanisierungstrend beobachten (Röhl 2018), der 
zur Verknappung von Wohnraum und zu Mietpreis-
anstiegen in den Ballungen und Großstädten beige-
tragen hat. Bezogen auf die Binnenwanderung setzte 
aber schon vor etwa sechs Jahren ein gegenläufiger 
Trend einer erneuten Suburbanisierung ein (Henger 
und Oberst 2019), der sich mit den Auswirkungen der 
Pandemie nun auch auf stadtfernere Gebiete zu rich-
ten scheint. Hierzu beitragen könnte eine reduzierte 
Belastung durch weite Pendelstrecken infolge der 
dauerhaften Etablierung des Homeoffice als akzep-
tierte Arbeitsform und – endlich – Fortschritte bei 
der Anbindung ländlicher Räume ans schnelle Inter-
net sowie eine bessere Mobilfunkversorgung (BMVI 
2020). Sollte sich der neue, bislang eher zaghafte 
Trend zur ländlichen Wohnortwahl als dauerhaft er-
weisen, könnte nicht nur der demografische Wandel 
mit einer Entleerung und Überalterung vieler ländli-
cher Räume (Hüther et al. 2019) gebremst, sondern 
auch der Wohnraummangel in den Kernstädten ge-
mildert werden. 
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Joachim Ragnitz

Langfristige regionalwirtschaftliche Auswirkungen der  
Coronakrise

Die Corona-Pandemie hat Deutschland im Früh-
jahr 2020 in eine zwar kurze, aber äußerst heftige  

Rezession gestürzt. Auch wenn seit 
den Sommermonaten eine Er-

holung einsetzte und aktuelle 
Prognosen davon ausgehen, 
dass trotz des erneuten Lock-
downs für weite Teile der Wirt-

schaft das Vorkrisenniveau beim 
Bruttoinlandsprodukt spätestens 
im Jahr 2022 wieder erreicht sein 
wird, sind bleibende Schäden 
nicht auszuschließen – so ins-
besondere dann, wenn es in der 
Breite zu Unternehmensschließun-

gen käme oder eine »dritte Welle« erneut restriktive 
Maßnahmen notwendig machen würde. Auch wenn 
dies alles heute noch nicht im Detail absehbar ist, 
steht die Gefahr im Raum, dass es damit auch zu ei-
ner neuerlichen Verschärfung regionaler Disparitäten 
kommen könnte, die dem politischen Ziel der »Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse« zuwiderlaufen  
würde.

Bereits in einem früheren Beitrag des Autors 
wurde auf das Risiko negativer angebotsseitige Ef-
fekte der Corona-Pandemie hingewiesen, so insbe-
sondere auf eine Abschwächung des Wachstums des 
Produktionspotenzials und eine Beschleunigung des 
strukturellen Wandels (Ragnitz 2020). Hier soll es 
hingegen vor allem um mögliche Auswirkungen der 
Pandemie auf die regionalwirtschaftliche Entwick-
lung gehen. Ungeachtet der aktuellen Herausforde-
rungen zur Bekämpfung der unmittelbaren Krisenfol-
gen ist dies insbesondere mit Blick auf die regionale 
Wirtschaftspolitik von Relevanz, die einerseits von 
Bund und Ländern gemeinsam sowie andererseits 
von Ländern und Kommunen jeweils getrennt ge - 
tragen wird. 

REGIONALE PANDEMIEWIRKUNGEN HÄNGEN 
PRIMÄR VON DER WIRTSCHAFTSSTRUKTUR AB

Regional differenzierte Effekte könnten sich zunächst 
durch das regional unterschiedliche Infektionsgesche-
hen ergeben. Allerdings ist dies wenig wahrscheinlich: 
Zwar gibt es deutliche Unterschiede zwischen den 
einzelnen Regionen Deutschlands mit Blick auf die 
Zahl der Infektionen durch das Coronavirus, aber die 
daraus resultierenden krankheitsbedingten Produkti-
onsausfälle sind zeitlich eng begrenzt und dürften des-
halb die längerfristige Entwicklung der Unternehmen 
kaum beeinflussen. Dies gilt auch für die durch die 
Pandemie ausgelösten Todesfälle, da sich diese auf die 
höheren Altersgruppen konzentrieren, die nicht mehr 
im Erwerbsleben stehen (Ragnitz 2021). Zudem waren 
auch die von der Politik beschlossenen Restriktionen 
(wie Geschäftsschließungen oder Kontaktbeschrän-
kungen) bislang regional kaum unterschiedlich und 
trafen die einzelnen Regionen daher in gleicher Weise. 
Auch dies spricht gegen direkte Auswirkungen des 
regionalen Infektionsgeschehens auf die wirtschaft-
liche Entwicklung. 

Entscheidende Transmissionskanäle für mög-
licherweise regional divergierende wirtschaftliche 
Entwicklungen sind daher regional unterschiedliche 
Wirtschaftsstrukturen und/oder eine unterschiedliche 
Widerstandskraft (»Resilienz«) einzelner Regionen. Es 
stellt sich die Frage, wie die Corona-Pandemie bzw. 
die zu ihrer Eindämmung beschlossenen Maßnahmen 
die einzelnen Branchen beeinflusst haben. 

Industrie: Starker Einbruch im Frühjahr, Erholung 
im Frühsommer

In der ersten Coronawelle im Frühjahr 2020 war vor 
allem die Industrie stark negativ betroffen. Dies lag 
weniger an den Corona-bedingten Einschränkungen in 
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Deutschland selbst als vielmehr an der Beeinträchti-
gung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und 
der einsetzenden Rezession in wichtigen Außenhan-
delspartnerländern. So brachen die deutschen Waren-
ausfuhren im März und April 2020 zusammengenom-
men um beinahe 33% gegenüber dem Vorkrisenniveau 
ein (Statistisches Bundesamt 2021a); die Industrie-
produktion schrumpfte infolgedessen um knapp 25% 
(Statistisches Bundesamt 2021b). 

Die industrielle Rezession war aber nicht von 
Dauer. Bereits ab Mai 2020 erholten sich Exporte 
und Produktion wieder, so dass zum Jahresende das 
Vorkrisenniveau schon fast wieder erreicht wurde: 
Im Dezember waren 85% des anfänglichen Verlusts 
aufgeholt,1 und aktuelle Konjunkturprognosen gehen 
davon aus, dass auch im Jahr 2021 die Industrie weiter 
überproportional wachsen wird – dies auch deshalb, 
weil die neuerlichen Corona-bedingten Beschränkun-
gen in Deutschland und im Ausland bislang nicht dazu 
geführt haben, dass grenzüberschreitende Lieferket-
ten erneut zusammengebrochen sind. 

Zudem dürfte es im Laufe des Jahres zu Nach-
holeffekten beim bislang zurückgestauten Konsum 
kommen, wenn Einzelhandelsgeschäfte wieder öff-
nen dürfen. Auch wenn ein großer Teil der in Deutsch-
land nachgefragten Konsumgüter aus ausländischer 
Produktion stammt, dürften hiervon auch heimische 
Industrieunternehmen profitieren. Gleiches gilt zumin-
dest mittelfristig auch für die Investitionsgüternach-
frage, denn auch wenn die Krise und ihre Nachwirkun-
gen die Neigung zur Ausweitung der Produktionskapa-
zitäten verringert haben und wohl auch auf mittlere 
Sicht weiter dämpfen werden, dürfte der Bedarf an 
Ersatzinvestitionen für ausgesonderte Anlagegüter 
künftig eher steigen und damit die Produktion von 
Investitionsgütern anregen. Insoweit ist wohl nicht zu 
befürchten, dass die Industrie als Ganzes in Deutsch-
land dauerhaften Schaden nimmt. 

Unterschiedliche Erholungsgeschwindigkeit und 
-intensität

Innerhalb der Industrie gibt es aber derzeit durch-
aus noch erhebliche Unterschiede in der Erholungs-
geschwindigkeit und -intensität. So liegt derzeit bei-
spielsweise die Produktion im Maschinenbau noch 
weit unter dem Vorkrisenniveau. Auch die Automobil-
produktion ist noch nicht so recht in Gang gekommen, 
was hier aber eher mit den schon vor der Coronakrise 
bestehenden Anpassungsnotwendigkeiten infolge des 
politisch forcierten Übergangs zur Elektromobilität zu 
tun haben dürfte. Umgekehrt sind zahlreiche konsum-
nahe Branchen und insbesondere die Vorleistungsgü-
terindustrie (darunter vor allem die chemische und 
pharmazeutische Industrie) bislang vergleichsweise 
gut durch die Krise gekommen. Dies alles entwickelt 

1 Dies heißt aber nicht, dass die ausgefallene Produktion nachge-
holt worden wäre; der kumulierte Produktionsausfall der Industrie 
belief sich im Gesamtjahr 2020 auf 10%. 

zwar keine präjudizierende Wirkung für die künftige 
Entwicklung in den einzelnen Sektoren, zeigt aber, 
dass auch eine globale Industriekrise nicht notwen-
digerweise in allen Bereichen gleichermaßen durch-
schlägt und dass darüber hinaus auch andere, eher 
längerfristig wirkende Trends des Strukturwandels 
eine Veränderung der industriellen Strukturen in 
Deutschland und seinen Regionen bewirken können. 
Die Corona-Pandemie mag diesen Strukturwandel 
beschleunigt haben; Auslöser dessen war sie jedoch 
nicht.2 

Eng mit der Industrie verknüpft sind Branchen 
wie der Großhandel, das Logistikgewerbe oder auch 
zahlreiche unternehmensnahen Dienstleistungsbe-
reiche. Dementsprechend ähnelt das Verlaufsbild 
der Konjunktur im Jahr 2020 hier dem in den in-
dustriellen Bereichen: Starke Umsatzeinbußen im 
Frühjahr, aber eine nahezu ebenso starke Erholung 
seit dem Frühsommer. Vereinzelt dürften diese Be-
reiche von der Pandemiesituation sogar noch pro-
fitiert haben, so z.B. durch vermehrte Online-Käufe 
der privaten Haushalte, durch die Digitalisierung von 
Prozessen oder durch einen verstärkten Beratungs-
bedarf von Unternehmen. Derartige positive Sonder-
konjunkturen dürften allerdings ebenfalls nicht von  
Dauer sein. 

Stark negativ betroffen durch die Coronakrise 
waren und sind demgegenüber Branchen, die in be-
sonderer Weise unter den von der Politik erlassenen 
Kontaktbeschränkungen leiden, also der stationäre 
Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe, Kunst und 
Unterhaltung sowie eine Reihe sozialer und persön-
licher Dienstleistungen wie Friseure oder Kosmetik-
studios. Anders als es die öffentliche Wahrnehmung 
nahelegt, handelt es sich hierbei auch durchaus um 
bedeutsame Wirtschaftszweige: So liegt die Zahl 
der im »klassischen« stationären Einzelhandel (ohne 
Kfz-Handel) tätigen Personen bei immerhin 3,3 Milli-
onen, im Hotel- und Gastronomiegewerbe bei 2,4 Mil-
lionen, in den Bereichen Kunst und Kultur bei rund 
1,3 Millionen und in den besonders betroffenen Teilen 
des sozialen Dienstleistungsgewerbes (z.B. Friseur- 
und Kosmetikstudios; Betriebe des Fitnessbereichs; 
Saunas und Solarien) bei wenigstens 0,3 Millionen.3 
Hieran wird deutlich, dass diese Bereiche in Summe 
ähnlich groß sind wie die Industrie im engeren Sinne 
(7,6 Millionen Erwerbstätige). Dass einzelne Indus-
triebranchen (wie der Fahrzeug- oder der Maschi-
nenbau mit jeweils rund 1 Million Erwerbstätigen) 
in Öffentlichkeit und Politik eine weitaus höhere Be-
achtung finden, scheint somit weniger auf deren Be-
deutung für die Beschäftigung als vielmehr auf ihre 
Rolle für die internationale Sichtbarkeit und die Leis-
tungsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
zurückzuführen zu sein. 

2 Für regionale Wirtschaftspolitik ist es freilich letzten Endes unbe-
deutend, wodurch regionale Anpassungsprozesse ausgelöst werden.
3 Statistische Angaben hierzu liegen zum Teil nur für frühere Jahre 
vor, so dass genaue Aussagen nicht möglich sind. 
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Statistische Angaben über die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die genann-
ten Dienstleistungssektoren liegen allerdings nur ver-
einzelt vor: So sind die (preisbereinigten) Umsätze 
im Einzelhandel im Gesamtjahr 2020 entgegen der 
Intuition um immerhin 3,9% gestiegen. Dabei gibt es 
aber große Unterschiede nach Sparten: Der stationäre 
Einzelhandel mit Textilien sowie Kaufhäuser hatten 
zweistellige Umsatzeinbußen hinzunehmen, wäh-
rend insbesondere der Online-Handel seine Umsätze 
um rund ein Viertel steigern konnte. Die Coronakrise 
dürfte hier jedoch eher bereits vorhandene Trends 
verstärkt haben, denn der Online-Handel hatte auch 
schon in den Jahren zuvor deutlich überdurchschnitt-
liche Zuwachsraten zu verzeichnen. Ob sich das hierin 
zum Ausdruck kommende veränderte Käuferverhal-
ten in den kommenden Jahren wieder zurückbildet, 
erscheint indes fraglich. Man wird also davon ausge-
hen müssen, dass noch viel mehr Einzelhandelsge-
schäfte, aber auch Filialen von Handelsketten und 
größere Warenhäuser in Zukunft ihren Betrieb gar 
nicht oder zumindest nicht in der bisherigen Form 
fortführen können; aktuell sehen sich mehr als ein 
Drittel aller Einzelhandelsunternehmen durch die 
Corona-bedingten Geschäftsschließungen in ihrer 
Existenz gefährdet.4 Noch größere Umsatzeinbrü-
che waren im Gastgewerbe zu verzeichnen; hier la-
gen die (preisbereinigten) Umsätze zu den Zeiten der 
größten Einschränkungen zum Teil um fast 90% un-
ter dem Vorjahresniveau. Vor allem Hotels und Gast-
stätten (einschließlich Ausschank von Getränken) 
waren hiervon betroffen, da diese sowohl während 
des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 wie auch im 
zweiten Lockdown seit November 2020 faktisch mit 
einem Tätigkeitsverbot belegt waren. Die zeitweisen  
Lockerungen im Sommer haben hier nicht ausgereicht, 
die Umsatzverluste wieder aufzuholen, so dass die 
preisbereinigten Umsätze im Gesamtjahr 2020 um 
39% niedriger ausfielen als im Vorjahr. Dies wiederum 
hat auch die Entwicklung in den vor- und nachgela-
gerten Wirtschaftszweigen (wie z.B. Brauereien oder 
Wäschereien) in Mitleidenschaft gezogen. Geradezu 
dramatisch ist die Situation bei den Reisebüros und 
-veranstaltern mit einem (nominalen) Umsatzrückgang 
von 68% gegenüber Vorjahr allein in den ersten drei 
Quartalen des Jahres, bei den Messe-, Ausstellungs- 
und Kongressveranstaltern (– 49%) oder der Filmbran-
che einschließlich Kinos (– 34%). Gleiches gilt für die 
Personenbeförderung im Luftverkehr (– 65%), in der 
See- und Küstenschifffahrt (– 58%) oder im Eisenbahn-
verkehr (– 32%). Auch in zahlreichen haushaltsnahen 
Handwerksbereichen waren kräftige Umsatzeinbußen 
im Zeitraum Januar bis September 2020 hinzunehmen, 
um – 12% bei den Friseuren, – 18% bei den Textilrei-
nigern oder – 19% bei den Fotografen. 

4 Sonderauswertung der ifo Geschäftsklimabefragungen, Februar 
2021. Im November 2020 betrug der Anteil der Einzelhandelsunter-
nehmen, die die Auswirkungen der Coronakrise als existenzgefähr-
dend einstuften, bei lediglich 18%.

Geringer Beschäftigungsabbau

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in 
den von der Coronakrise betroffenen Wirtschaftszwei-
gen ist hingegen bislang zumeist nur wenig zurückge-
gangen. Die absolut größten Beschäftigungsverluste 
im Vorjahresvergleich waren bis zum November in 
der Metall- und Elektroindustrie (– 159 000 Perso-
nen, – 3,5%), gefolgt vom Gastgewerbe (– 97 000 Per-
sonen, – 8,9%) und der Arbeitnehmerüberlassung 
(– 48 000 Personen,  6,4%). Im stark von den pande-
miebedingten Restriktionen betroffenen Handelssek-
tor belief sich der Beschäftigungsrückgang demge-
genüber nur auf knapp 8 000 Personen (– 0,2%), wohl 
auch wegen der positiven Entwicklung im Online-Han-
del. Auch die »Sonstigen Dienstleistungen«, zu denen 
u.a. die betroffenen sozialen Dienstleistungen gehö-
ren, haben in Summe nur einen verhältnismäßig ge-
ringen Beschäftigungsabbau zu verzeichnen (– 15 000, 
entspricht – 1,2%). Dass der Arbeitsausfall insgesamt 
aber höher ausfiel, zeigt sich an den bislang vorlie-
genden Angaben zu den geleisteten Arbeitsstunden 
der Erwerbstätigen, die beispielsweise im Verarbei-
tenden Gewerbe um 6,6%, im Bereich Handel, Verkehr 
und Gastgewerbe um 7,4% und bei den Sonstigen 
Dienstleistern im Jahr 2020 um 8,5% zurückgingen. 
Dies deutet darauf hin, dass insbesondere die ver-
breitete Nutzung von Kurzarbeit den Abbau von Ar-
beitsplätzen bislang vermieden hat.5

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und 
Liquiditätshilfen halten die Zahl der  
Unternehmensschließungen gering

Ungewiss ist, ob sich die besonders stark von der 
Corona-Pandemie betroffenen Branchen so schnell 
wieder erholen können, dass Unternehmensschlie-
ßungen auf breiter Front vermieden werden kön-
nen. Im Handel, im Gastgewerbe und bei einigen 
kulturellen und sozialen Dienstleistungen erscheint 
dies aus heutiger Sicht fraglich, auch wenn – nicht 
zuletzt wegen der bislang ausgesetzten Insolvenz-
antragspflicht bei Überschuldung oder Zahlungs-
unfähigkeit und der Liquiditätshilfen für besonders 
stark betroffene Unternehmen – die Zahl der In-
solvenzen bislang nicht außergewöhnlich hoch ist. 
Dass der Staat die Schließung von Unternehmen 
mit einem grundsätzlich tragfähigen Geschäftsmo-
dell verhindern will, ist dabei nicht grundsätzlich 
zu beanstanden; allerdings bergen die getroffenen 
Maßnahmen aufgrund ihrer Ausgestaltung das Ri-
siko, dass damit auch der notwendige Marktaustritt 
nicht rentabler Unternehmen unterbunden wird. Dies 
könnte auf längere Sicht zu Wohlstandseinbußen 
aufgrund einer suboptimalen Ressourcenallokation  
führen. 

5 Dies könnte sich allerdings ändern, wenn ab 1. Juli 2021 die Ar-
beitgeber wieder an den Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitneh-
mer in Kurzarbeit beteiligt sind. 
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Keine Anzeichen für regional unterschiedliche 
Effekte

Die Wahrscheinlichkeit von Unternehmensschließun-
gen wächst, je länger die gegenwärtigen Beschrän-
kungen für einzelne Branchen andauern – und für 
einige Wirtschaftszweige wie die Kultur- und Veran-
staltungsbranche oder das Tourismus- und Reisege-
werbe ist zu befürchten, dass Lockerungen erst dann 
vorgenommen werden, wenn aufgrund erfolgreicher 
Impfungen eine Herdenimmunität erreicht ist, also 
frühestens ab Herbst 2021. Zu einer Verschärfung 
der regionalen Unterschiede in der Wirtschaftskraft 
würde dies jedoch nur dann führen, wenn sich Un-
ternehmensschließungen auf strukturschwächere Re-
gionen konzentrieren würden. Wenig Anhaltspunkte 
hierfür gibt es mit Blick auf den Handel, da dieser 
sich eher gleichmäßig auf die einzelnen Regionen 
Deutschlands verteilt. In den Kreisfreien Großstäd-
ten beträgt der Anteil des Handelssektors an den 
Beschäftigten dabei insgesamt durchschnittlich 
rund 12%, in den übrigen Regionen ist er nur wenig 
höher. Auch wenn es einige wenige Landkreise mit 
einem deutlich überdurchschnittlichen Anteil des 
Handels an den Beschäftigten gibt, sind dies nicht 
unbedingt besonders wirtschaftsschwache Regio-
nen (gemessen an der Wirtschaftskraft, der Arbeits-
losigkeit oder der Einstufung als GRW-Fördergebiet). 
Gleiches gilt für viele andere der oben genannten 
konsumnahen Dienstleistungsbereiche wie Friseure, 
Textilpflegebetriebe oder Kinos. Insolvenzen in diesen 
Bereichen sind zwar bitter für die Betroffenen (und 
möglicherweise auch schädlich für die Lebensquali-
tät in den jeweiligen Städten und Gemeinden), die 
regionalwirtschaftlichen Auswirkungen sind jedoch  
begrenzt.

Eine stärkere räumliche Ballung ist hingegen 
beim Gastgewerbe festzustellen. Landkreise mit 
einem hohen Anteil dieses Sektors finden sich ins-
besondere in den typischen Tourismusgebieten an 
Nord- und Ostsee sowie in den bayrischen Alpen. Hier 
sind teilweise mehr als 10% aller Beschäftigten im 
Tourismussektor tätig. Zudem handelt es sich dabei 
häufig um dünn besiedelte ländliche Regionen mit 
einer geringen Wirtschaftskraft (auch deshalb, weil 
im Tourismus nur eine verhältnismäßig geringe Wert-
schöpfung je Erwerbstätigen erzielt wird und weil 
Urlaubsregionen ihren Reiz gerade daraus beziehen, 
dass andere Sektoren, insbesondere die Industrie, 
hier nur schwach vertreten sind); hinsichtlich der re-
gionalen Beschäftigungssituation (gemessen an der 
Arbeitslosenquote) gibt es hingegen keinen systema-
tischen Zusammenhang. Alles in allem gilt auch hier, 
dass es sich dabei nur zum Teil um Regionen handelt, 
die nach den Kriterien der Gemeinschaftsaufgabe 
»Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur« 
als strukturschwach gelten. 

Ein negativer Effekt auf die regionale Wirt-
schaftsentwicklung setzt allerdings voraus, dass 

die betroffenen Betriebe dauerhaft schließen und 
auch nicht durch Neugründungen ersetzt werden. 
Gerade das ist aber zu bezweifeln, denn sobald sich 
das Pandemiegeschehen beruhigt hat und die Men-
schen wieder reisen dürfen, werden im Zweifel Ho-
tels und gastronomische Einrichtungen an attrakti-
ven Urlaubsorten wieder neu eröffnet werden. Ob 
es die gleichen Eigentümer sein werden und ob in 
den Krisenjahren entlassene Beschäftigte dort wie-
der einen neuen Arbeitsplatz finden werden, ist zwar 
nicht ausgemacht; dennoch sollte dies dazu führen, 
dass die Wirtschaftskraft in den betroffenen Regi-
onen nicht dauerhaft niedriger ausfallen wird, als 
es vor der Pandemie der Fall war. In anderen Berei-
chen wie Messe- und Veranstaltungswirtschaft mag 
dies anders sein; diese sind aber gemeinhin nicht in 
den strukturschwächeren Regionen angesiedelt. In-
soweit ist mit einer Corona-bedingten Verschärfung 
regionaler Disparitäten auf lange Sicht wohl nicht zu  
rechnen. 

Problematischer wäre es, wenn es zum Verlust 
von Produktionsstätten in der Industrie käme, gerade 
auch weil dieser Sektor wegen seiner insgesamt hö-
heren Produktivität und dem zumeist überregionalen 
Absatz seiner Produkte aus regionalpolitischer Sicht 
von besonderer Bedeutung ist. Zudem sind auch For-
schung und Entwicklung eine Domäne der Industrie, 
und zahlreiche Dienstleistungsunternehmen sind in 
industrielle Wertschöpfungsketten eingebunden. Al-
lerdings ist die Industrie kein homogener Sektor, und 
nur in einzelnen Industriezweigen besteht eine starke 
räumliche Ballung (z.B. Automobilbau, chemische 
Industrie). Die meisten Landkreise weisen ohnehin 
eine eher diversifizierte Industriestruktur auf, so dass 
Probleme einzelner Branchen oder gar Unternehmen 
die regionale Entwicklung hier kaum beeinträchtigen 
dürften. Insoweit kann auch hier Entwarnung gege-
ben werden. Wenn es in einzelnen regional stärker 
vertretenen Sektoren (wie z.B. dem Fahrzeugbau) 
Probleme gibt, so scheinen diese aus heutiger Sicht 
weniger mit der Corona-Pandemie zu tun zu haben 
als vielmehr mit dem strukturellen Wandel, dem diese 
Branchen unterworfen sind. Hieraus kann sich eine 
Verschärfung regionaler Disparitäten ergeben, doch 
hat dies dann nichts mit der Pandemiesituation zu 
tun und wäre insoweit auch unter anderen Umstän-
den so eingetreten. 

RESILIENZ VON REGIONEN

In der regionalökonomischen Forschung erlebt seit 
einiger Zeit das Thema der »Resilienz« erhöhte Auf-
merksamkeit. Dabei geht es zum einen um die Vul-
nerabilität (die, wie beschrieben, in den meisten Re-
gionen nicht so hoch sein dürfte), zum anderen aber 
auch um die Regenerationsfähigkeit eines Systems, 
also wie schnell nach einem (exogenen) Schock das 
Ursprungsniveau von Bruttoinlandsprodukt oder Be-
schäftigung wieder erreicht werden kann. Eine ak-
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tuelle Untersuchung des ifo Instituts (Förtsch et al. 
2021) zeigt anhand des Beispiels der Wirtschafts- und 
Finanzkrise 2008/2009, dass die Resilienz der deut-
schen Landkreise grundsätzlich als hoch eingeschätzt 
werden kann – auch wenn die damaligen Erfahrun-
gen nicht unbedingt auf die aktuelle Situation über-
tragen werden können, weil sich der Produktions-
einbruch 2009 vor allem auf die Industrie konzen-
trierte, andere Sektoren hingegen nur schwach be  
troffen waren. 

Im Jahr 2009 lag in 355 von 401 Landkreisen das 
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen unterhalb 
des Niveaus von 2008; bei den nur wenig von der 
Wirtschaftskrise betroffenen Landkreisen handelte es 
sich überwiegend um Regionen mit einem niedrigen 
Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der gesamten 
Wertschöpfung. Gut die Hälfte davon (55,2%) konn-
ten das Vorkrisenniveau des BIP je Erwerbstätigen 
bereits bis zum Jahr 2010 wieder erreichen, und im 
Jahr 2011 waren es schon 85,9%. Einige wenige (4% 
aller betroffenen Landkreise) Regionen hatten aller-
dings auch fünf Jahre später noch ein niedrigeres 
BIP je Erwerbstätigen aufzuweisen, wobei dies nicht 
notwendigerweise auf den konjunkturellen Einbruch 
2008/2009 zurückzuführen ist. Insgesamt deuten 
diese Daten darauf hin, dass die Resilienz deutscher 
Regionen im Hinblick auf den Schock der Wirtschafts-
krise vergleichsweise hoch war. 

Anders sieht es hingegen aus, wenn man nicht 
das Vorkrisenniveau zum Maßstab nimmt, sondern 
den vorangehenden Wachstumspfad. Nur ein gutes 
Viertel (26,2%) aller Landkreise war bereits im Jahr 
2010 auf den Vorkrisen-Wachstumspfad zurückge-
kehrt; bei 158 Landkreisen (44,5%) war dies selbst 
2017 noch nicht der Fall. Dies ist ein Indiz dafür, dass 
auch ein temporärer Schock durchaus langfristige 
negative Wirkungen auf die Entwicklungschancen 
einer Region haben kann. Nicht auszuschließen ist 
allerdings, dass auch hier zusätzliche, nicht näher 
berücksichtigte Faktoren (z.B. eine später einsetzende 
Strukturkrise wichtiger Branchen) es erschwert oder 
gar verhindert haben, dass der vorherige Wachstums-
pfad wieder erreicht wurde; in diesem Fall wäre es 
unzulässig, die Wirtschaftskrise 2009 hierfür verant-
wortlich zu machen. 

Die erwähnte ifo-Studie zeigt u.a., dass die Erho-
lungsdauer nach dem Konjunktureinbruch 2009 umso 
länger war, je höher der Anteil des Verarbeitenden 
Gewerbes und der Unternehmensdienstleistungen in 
einem Landkreis ist. Dies ist wegen des industriellen 
Charakters der Wirtschaftskrise auch nicht weiter 
verwunderlich. Als positive Faktoren für regionale Re-
silienz wurden zudem eine diversifizierte Wirtschafts-
struktur, eine hohe Innovationskraft und eine hohe 
Gründungsintensität identifiziert – alles Faktoren, 
die eher in strukturstärkeren Regionen angesiedelt 
sind. Ob dies in der gegenwärtigen Corona-Pande-
mie ebenfalls der Fall sein wird, muss zum heutigen 
Zeitpunkt allerdings offen bleiben. 

KONSEQUENZEN FÜR DIE REGIONALE 
WIRTSCHAFTSPOLITIK

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass 
zumindest aus aktueller Sicht wenig Anlass zu der 
Befürchtung besteht, dass die Corona-Pandemie die 
regionalen Disparitäten in Deutschland verschärfen 
könnte. Insoweit besteht auch kein Grund, über die 
zweifellos notwendigen Maßnahmen zur Unterstüt-
zung besonders betroffener Unternehmen und Bran-
chen hinaus, das Instrumentarium der regionalen 
Wirtschaftsförderung entsprechend zu modifizieren. 
Die trifft insbesondere auf das Kernstück der regio-
nalen Wirtschaftspolitik, die Gemeinschaftsaufgabe 
»Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur« 
zu, bei der derzeit eine Neuabgrenzung der Förderge-
biete für die Jahre 2021–2027 vor dem Hintergrund der 
geplanten Einbettung in eine »gesamtdeutsche För-
derpolitik« ansteht. Denkbar wäre aber, entgegen bis-
heriger Gepflogenheiten eine »Halbzeitüberprüfung« 
der Fördergebietsabgrenzung nach Überwindung der 
Corona-Pandemie vorzunehmen.

Die Verbesserung regionaler Standortbedingun-
gen bleibt hingegen auch unter Pandemiebedingungen 
eine wichtige Aufgabe, zu der insbesondere Länder 
und Kommunen einen Beitrag leisten müssen. Durch 
Förderpolitiken allein lässt sich ja die »Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse« kaum erreichen; vielmehr 
bedarf es hierfür einer kontinuierlichen und zielori-
entierten Anpassung der wirtschaftsrelevanten Rah-
menbedingungen in den einzelnen Regionen. Hierzu 
zählen Infrastrukturen, aber auch eine leistungsfähige 
Verwaltung. Die Pandemie hat hier eine Reihe von 
Schwachpunkten aufgedeckt. Um bestehende Defizite 
auszugleichen, bedarf es selbstkritischer Überprüfung 
bestehender Strukturen und Prozesse. Insoweit ist es 
möglicherweise ein Problem, dass die Kosten der Pan-
demiebekämpfung und die mit der Krise verbundenen 
Einnahmeausfälle eine hohe Bürde für die künftige 
Haushaltspolitik aller beteiligten Gebietskörperschaf-
ten darstellen. Es besteht die Gefahr, dass Schuldentil-
gungen – auch wenn diese zeitlich gestreckt erfolgen – 
zu Kürzungen insbesondere bei wachstumsrelevanten 
Ausgaben (wie Investitionen, Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung sowie für Bildung) führen, da diese 
kurzfristig eher disponibel sind als gesetzlich oder 
vertraglich gebundene Ausgaben (wie Sozialleistungen 
oder Personalausgaben). Die Wiederherstellung der 
Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte kann und 
sollte eher über ein hohes Wirtschaftswachstum als 
über beschleunigte Schuldentilgungen erfolgen, und 
da wären Ausgabenkürzungen in den genannten Be-
reichen kontraproduktiv (Nitschke 2021). 
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Auswirkungen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt:  
Kann Kurzarbeit auf Dauer Arbeitsplätze retten?

Die Covid-19-Pandemie hat zu einer schweren und 
lang anhaltenden Krise von Wirtschaft und Arbeits-
markt geführt. Seitens der Politik wurden vielfältige 
Anstrengungen unternommen, um die wirtschaftli-
che Lage zu stabilisieren. Unternehmen wurden durch 
Staatsbeteiligungen, Liquiditätshilfen und den Ersatz 
von Umsatzausfällen zumindest vorübergehend gesi-
chert. Dennoch ist offen, wie Unternehmen mittel- und 
langfristig durch die Krise kommen werden. Im Mittel-
punkt der Stützung des Arbeitsmarkts stand und steht 
der massive Einsatz der Kurzarbeit. Dabei stellt sich 
die Frage, ob und inwieweit hierdurch Arbeitsplätze 
auch auf längere Sicht gerettet werden können. 

KURZARBEIT ALS ARBEITSMARKTPOLITISCHES 
INSTRUMENT

In Krisenzeiten dient die konjunkturelle Kurzarbeit der 
Stabilisierung von Beschäftigung und Einkommen. Aus 
ökonomischer Sicht setzt sie Anreize, Arbeitskräfte zu 
halten, die ohne ihren Einsatz womöglich freigesetzt 
worden wären. Mit dem Einsatz von Kurzarbeit ist eine 
ganze Reihe von Vorteilen verbunden. Gut eingearbei-
tete Arbeitskräfte können durch die Kurzarbeit in den 
Betrieben verbleiben, wodurch spezifisches Human-
kapital gesichert wird. Durch das Festhalten an Ar-
beitskräften vermeiden die Betriebe Entlassungs- und 
Wiedereinstellungskosten (Crimmann und Wießner 
2009). Die durch die Nutzung von Kurzarbeit geringere 
Lohnsumme stärkt die Liquidität von Unternehmen 
in Krisenzeiten. Schließlich reduziert Kurzarbeit so-
ziale Kosten im Vergleich zu Entlassungen, auch, und 
gerade, weil Beschäftigungsverhältnisse aufrechter-
halten werden und der individuelle Arbeitszeit- und 
Verdienstausfall in vielen Fällen weniger als 100% 
beträgt. 

Der Einsatz von Kurzarbeit kann aber auch mit 
Problemen einhergehen. Durch die Stabilisierung von 
Beschäftigung kann sich die Reallokation von Arbeit 
verringern, und das Ausscheiden unproduktiver Unter-
nehmen aus dem Markt kann sich verzögern (Cahuc 
2019). Vor allem bei nachhaltigen und strukturellen 

Schocks wird ein längerfristiger Einsatz der Kurzarbeit 
immer fragwürdiger, weil die Weiterbeschäftigungs-
chancen im Zeitablauf sinken.

Grundsätzlich setzen hierzulande die rechtlichen 
Regelungen für die Nutzung von Kurzarbeit einen er-
heblichen Arbeitsausfall auf Seiten der Beschäftigten 
voraus. Die regelmäßige Arbeitszeit kann in einem 
solchen Fall unter Gewährung von Kurzarbeitergeld 
entsprechend verringert werden. Die Bezugsdauer 
der konjunkturellen Kurzarbeit beträgt in der Regel 
bis zu zwölf Monate. Das Kurzarbeitergeld beläuft sich 
normalerweise – analog zum Arbeitslosengeld – auf 
60% (bei Personen mit Kindern: 67%) der Nettoent-
geltdifferenz des Monats, in dem die Arbeit ausgefal-
len ist. Die maximale Bezugsdauer und die Höhe des 
Kurzarbeitergelds können in Krisenzeiten – befristet 
– heraufgesetzt werden. Kurzarbeit kann für alle Be-
schäftigten eines Betriebs oder auch nur für einen Teil 
der Beschäftigten in Anspruch genommen werden. 
Möglich ist, dass Beschäftigte mit einer verringerten 
Arbeitszeit (Teilzeit) weiterarbeiten und gleichzeitig 
Lohn und Kurzarbeitergeld beziehen. 

Die vorliegenden Wirkungsanalysen zum Einsatz 
von Kurzarbeit beziehen sich zumeist auf die Finanz-
krise 2008/2009. Hijzen und Venn (2011) zeigen in einer 
Kausalanalyse für 16 OECD-Länder, dass Kurzarbeit zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen in Krisenzeiten beitragen 
konnte. Vor allem für Japan und Deutschland konnte 
dies nachgewiesen werden. Bestä-
tigt wird das Ergebnis durch Boeri 
und Brücker (2011). Sie ermittel-
ten, dass durch den Einsatz von 
Kurzarbeit in Deutschland rund 
400 000 Arbeitsplätze erhalten 
werden konnten. Zu erwähnen ist 
jedoch, dass das 95%-Konfidenzin-
tervall für das Schätzergebnis zwar 
im positiven Bereich bleibt, aber 
mit einer Bandbreite von 34 000 
bis 770 000 nicht so weit vom 
Nullpunkt entfernt ist. Zudem ist 
bei der Interpretation der Effekte 
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zu beachten, dass sich Betriebe mit einer höheren 
Überlebensfähigkeit in die Kurzarbeit hineinselektiert 
haben könnten. Zu einer insgesamt stabilisierenden 
Wirkung der Kurzarbeit auf den hiesigen Arbeitsmarkt 
während der Finanzkrise kommen weitere Studien, 
die auf Betriebsdaten basieren (Dietz et al. 2011; Bell-
mann et al. 2015). Schließlich gibt es Hinweise auf 
positive Wirkungen der Kurzarbeit zur Stabilisierung 
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und der indi-
viduellen Einkommen (da Silva et al. 2020). 

BESONDERHEITEN DER COVID-19-PANDEMIE 

Die Covid-19-Pandemie hat schon jetzt schweren wirt-
schaftlichen Schaden angerichtet. Im ersten Lockdown 
wurden Absatzwege und Lieferketten durchbrochen, 
was den internationalen Handel vorübergehend be-
einträchtigte. Durch die enorme Abschwächung der 
Weltwirtschaft kam es zudem zu Nachfrageeinbrü-
chen. Die Schließung ganzer Wirtschaftszweige wie 
Gastwirtschaften, Hotels und Tourismus sowie die 
weitgehende Einschränkung von Großveranstaltun-
gen in Bereichen wie Kultur, Sport, Freizeit und Wirt-
schaftsmessen während der Lockdown-Maßnahmen 
sind ein (negatives) Novum und halten noch immer 
an. In der Summe trug die Coronakrise maßgeblich 
zum Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 2020 von 
gut 5% im Vergleich zum Vorjahr bei (Statistisches 
Bundesamt 2021). 

Im Vergleich zur Finanzkrise von 2008 und ihren 
Folgen weist die Coronakrise vier wesentliche Unter-
schiede auf. Die Finanzkrise war hierzulande durch 
einen V-Verlauf mit relativ schneller Erholung, einer 
ihr vorausgehenden Boomphase der Volkswirtschaft, 
einer starken Betroffenheit des exportorientierten 
Verarbeitenden Gewerbes und einer vergleichs-
weise geringen Bedeutung struktureller Begleitfak-
toren gekennzeichnet. Im Gegensatz dazu ist bei der  
Coronakrise nicht zuletzt durch den nun schon zwei-
ten Lockdown in weiten Teilen Europas mit einer wohl 
erheblich längeren Erholungsphase zu rechnen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass der Coronakrise be-
reits eine leicht rezessive Tendenz der Wirtschaft vor-
ausging, die Branchenbetroffenheit deutlich breiter 
ist und sich gerade eine forcierte Transformation der 
Wirtschaft, insbesondere durch die pandemiebedingt 
schneller voranschreitende Digitalisierung, vollzieht 
(ifo Institut 2020). 

Vorliegende Prognosen und Szenarien sprechen 
aus heutiger Sicht dafür, dass die Wirtschaft erst 2022 
wieder das Vorkrisenniveau erreichen wird und im 
Jahr 2021 von einem BIP-Anstieg um die 3% auszuge-
hen ist (BMWi 2021). Für den Arbeitsmarkt bedeutet 
dies, dass Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 2021 
stagnieren und sich erst langsam wieder erholen. Ins-
gesamt ist jedoch festzuhalten, dass sich der Arbeits-
markt auch dank der staatlichen Stützungsmaßnah-
men in der Krise als relativ robust erwiesen hat. So 
ist die durchschnittliche Arbeitslosigkeit 2020 im Ver-

gleich zum Vorjahr angesichts des starken BIP-Rück-
gangs nur um rund 430 000 oder 0,9 Prozentpunkte 
gestiegen. Eine wesentliche Ursache hierfür ist der 
zuletzt beträchtliche Einsatz der Kurzarbeit. 

EINSATZ DER KURZARBEIT IN DER CORONAKRISE

Um die Nutzung der Kurzarbeit in der aktuellen Krise 
zu erleichtern, hat die Bundesregierung durch Geset-
zesänderungen und Rechtsverordnungen folgende 
erweiterte Regelungen im Zuge der Corona-Pandemie 
ergriffen: 

 ‒ Um Kurzarbeitergeld anzeigen zu können, reicht 
in der momentanen Krise ein Anteil von 10% der 
Beschäftigten mit Arbeits- und Entgeltausfall. 

 ‒ Ein Aufbau negativer Arbeitssalden im Arbeits-
zeitkonto ist nicht erforderlich. 

 ‒ Sozialversicherungsbeiträge auf den Arbeitsaus-
fall werden bis 30. Juni 2021 in voller Höhe erstat-
tet, bis zum Jahresende 2021 sollen die Beiträge 
zur Hälfte erstattet werden und bei Weiterbildung 
der Beschäftigten in Kurzarbeit weiterhin in vol-
ler Höhe. 

 ‒ Bis zum 31. Dezember 2021 kann das Kurzarbei-
tergeld bis zu 24 Monate gezahlt werden. 

 ‒ Bei einem Entgeltausfall von mindestens 50% 
wird das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Be-
zugsmonat auf 70% (77% mit Kindern) und dem 
siebten Bezugsmonat bis auf 80% (87% mit Kin-
dern) erhöht.

 ‒ In der Zeitarbeitsbranche kann Kurzarbeit ein-
gesetzt werden. 

 ‒ Ein Minijob im Nebenerwerb ist für Kurzarbei-
tende anrechnungsfrei. 

Mit der Coronakrise im Jahr 2020 sind die Kurzar-
beitszahlen auf ein Rekordniveau geschnellt. Allein 
im April 2020 lag die Zahl der Personen in Anzeigen 
bei mehr als 8 Millionen und damit deutlich über 
dem höchsten Wert in einem Monat während der 
Finanzkrise (rund 720 000). Dies gilt analog für die 
Inanspruchnahme und damit die Zahl der Leistungs-
empfänger. Im April/Mai 2020 erhielten knapp 6 Mil-
lionen Beschäftigte Kurzarbeitergeld, während es in 
der Finanzkrise maximal gut 1,4 Millionen waren (vgl. 
Abb. 1). Der durchschnittliche Arbeitszeitausfall lag 
zu dem Zeitpunkt bei knapp 51%. Bis zum November 
2020 gingen dann Anzeigen und Inanspruchnahme 
deutlich zurück, jedoch stieg der durchschnittliche 
Arbeitsausfall wieder und erreichte zuletzt ein ähn-
liches Niveau wie im Frühjahr. In dem nun zweiten 
harten Lockdown geben insbesondere in Branchen 
wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe, den Ver-
kehrsunternehmen sowie dem Veranstaltungswesen 
wieder eine größere Zahl von Betrieben an, Kurzar-
beit zu nutzen (IAB 2020). In diesen Wirtschaftsbe-
reichen ist aufgrund der massiven Einschränkungen 
der Arbeitsausfall pro Kurzarbeitenden eher hoch. 
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Insgesamt ist aber nicht zu erwarten, dass die Zahl 
der Kurzarbeitenden in absehbarer Zeit auch nur an-
nähernd wieder auf ein Niveau wie im Frühjahr 2020 
steigen wird. 

MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DES EINSATZES 
VON KURZARBEIT IN DER PANDEMIE 

Für eine Wirkungsanalyse des Einsatzes von Kurzar-
beit in der Coronakrise und damit eine abschließende 
Bewertung ist es natürlich noch viel zu früh. Dennoch 
lassen sich anhand der bisher vorliegenden, zumeist 
deskriptiven Befunde gewisse Tendenzen ableiten und 
wichtige Hinweise gewinnen. 

Eine erste Erkenntnis besteht darin, dass der 
starke Rückgang der Kurzarbeit nach dem Frühjahr 
2020 nicht mit zusätzlichen Beschäftigungsverlusten 
und einem weiteren Arbeitslosigkeitsanstieg einher-
gegangen ist (vgl. Abb. 2). Für diesen Teil der einge-
setzten Kurzarbeit kann man daher unterstellen, dass 
hierdurch die Beschäftigung aufrechterhalten werden 
konnte. Dabei ist bemerkenswert, dass die in Vollzeit-
äquivalenten gemessene Zahl der Leistungsempfänger 
in Kurzarbeit im Frühjahr 2020 sogar höher lag als die 
Gesamtzahl der Arbeitslosen. 

Für die weit überwiegende Mehrheit der Betriebe 
war die Kurzarbeit in der aktuellen Krise somit ein 
kurzfristiges Absicherungsinstrument. Dies liegt zum 
einen daran, dass die Betriebe durch die Nichtauslas-
tung der Beschäftigten und den damit einhergehen-
den Produktionsausfall keine Gewinne erwirtschaften 
können. Darüber hinaus mussten sie die sogenannten 
»Remanenzkosten« tragen. Diesen nicht erstatteten 
Arbeitskosten stehen während der Kurzarbeit eben-
falls keine Erträge gegenüber. Betriebe werden diese 
zusätzlichen Kosten nur tragen, wenn sie sich eine 
Weiterbeschäftigung erhoffen. Zusätzlich ist zu beob-
achten, dass Betriebe häufig das Kurzarbeitergeld der 
Beschäftigten aufstocken. Laut einer Personenbefra-
gung des IAB war dies im Juni bei etwa der Hälfte der 
Kurzarbeitenden der Fall (Kruppe und Osiander 2020). 
Damit fällt die Kostenersparnis durch Kurzarbeit für 
die Betriebe noch einmal geringer aus. Dass zudem 
Betriebe in der Nutzung der Kurzarbeit weit unterhalb 
des durch die Anzeigen gegebenen Rahmens bleiben, 
belegt, dass Betriebe, wenn möglich, Kurzarbeit ver-
meiden. Schließlich haben Betriebe die Möglichkeit, 
Kurzarbeit mit Qualifizierung zu verbinden. Damit 
können sie ihre Belegschaften auf die Transforma-
tion vorbereiten. Stärkere Anreize für Qualifizie-
rungsmaßnahmen können zu fiskalischen Rückflüs-
sen führen und die Anpassungsprozesse in der wirt-
schaftlichen Transformation erleichtern (Kruppe und  
Weber 2020).

Beschäftigte werden durch die Kurzarbeit in der 
Regel nicht eingesperrt. Kurzarbeitende können sich 
jederzeit einen neuen Arbeitsplatz suchen. Das gilt 
insbesondere, wenn Betriebsschließungen und Mas-
senentlassungen drohen. Gerade qualifizierte Kräfte 

verlassen frühzeitig die betreffenden Betriebe. Be-
kannt ist dies unter dem Stichwort »Shadow of Death«  
(Almus 2004). Kritisch einzuschätzen ist hingegen, 
dass den vorliegenden Befunden zufolge Kurzarbei-
tende die gewonnene Zeit eher selten für neue Aktivi-
täten nutzen (Kruppe und Osiander 2020). Nur wenige 
der Betroffenen nahmen nach eigenen Angaben wäh-
rend der Kurzarbeit eine zusätzliche Beschäftigung 
(5%) oder ein Ehrenamt (knapp 6%) auf. Lediglich 5% 
der Befragten nutzten den Arbeitsausfall, um sich be-
ruflich weiterzubilden. 

Unabhängig von diesen potenziell positiven Ef-
fekten der Kurzarbeit in der Coronakrise stellt sich 
die Frage nach der richtigen Ausgestaltung der Re-
gelungsparameter. Wie weit kann und darf der Ge-
setzgeber gehen? Hier ergeben sich vielfältige und 
nicht leicht zu lösende Zielkonflikte: Je höher und 
länger die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
erfolgt, desto mehr erhöht sich das Risiko von Mit-
nahmeeffekten, also das Risiko, dass Betriebe ihre 
Beschäftigten in Kurzarbeit schicken, obwohl sie 
diese auch ohne Kurzarbeit hätten halten können. 
Wird eine verlängerte Bezugsdauer des Kurzarbei-
tergelds zeitlich zu weit gestreckt, kann es zu einem 
verzögerten Ausscheiden unproduktiver Unternehmen 
kommen, können strukturelle Anpassungsprozesse 
gebremst werden und in Erholungsphasen die Mitnah-
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meeffekte hoch ausfallen. Schließlich können mit der 
Bezugsdauer steigende Leistungssätze den Einsatz 
der Kurzarbeit generell verlängern. In einer Personen-
erhebung befürworteten Befragte zwar mehrheitlich 
eine Erhöhung von Leistungssätzen, sprachen sich 
aber für eine stärkere soziale Staffelung aus (Osiander  
et al. 2020). 

Der vorübergehende Erfolg der staatlichen Stüt-
zungsmaßnahmen besagt allerdings noch nicht, dass 
nach dem Ende der Pandemie alle Unternehmen über-
leben werden (Insolvenzrisiko) und sich die Unterneh-
men in personalpolitischer Hinsicht nicht konsolidie-
ren müssen (Entlassungsrisiko). So gab jeder dritte 
vom Lockdown betroffene Betrieb im November 2020 
an, akut in seiner Existenz bedroht zu sein (Bellmann 
et al. 2020). In solchen Fällen gewinnen die Unterneh-
men und ihre Beschäftigten durch die Kurzarbeit aber 
zumindest Zeit. 

Dazu kommt noch etwas anderes: Nicht alle Un-
ternehmen, die »wegen Corona« in die Insolvenz ge-
hen, werden im engeren Sinne Opfer des Lockdowns 
sein. Häufig wird dahinter gar nicht so sehr der unmit-
telbar durch den Lockdown ausgelöste Umsatzausfall 
stecken, sondern vor allem die nach der Pandemie 
nicht wiederkehrenden Einnahmen. Verantwortlich ist 
der durch Corona massiv beschleunigte Strukturwan-
del. Durch die fortschreitende Digitalisierung kann es 
auf Seiten der Kunden zu nachhaltigen Verhaltensän-
derungen kommen, z.B. mit Blick auf den Onlinehan-
del oder weniger Dienstreisen. 

Während die unmittelbaren Folgen eines Lock-
downs durch Kurzarbeitergeld und weitere staatliche 
Stützungsmaßnahmen abgefedert werden können, 
entwickelt sich gleichzeitig eine Dynamik, die nur 
schwer aufzuhalten sein wird. Am deutlichsten ist 
das beim Einzelhandel: Digitale Geschäftsmodelle 
wie die der großen Onlinehändler boomen. Der Druck 
auf den stationären Einzelhandel in den Innenstäd-
ten verschärft sich. Auch wenn einige Händler ihr 
Geschäftsmodell durch einen Online-Versandhandel 
ergänzen: bezüglich der Auswahl oder der Geschwin-
digkeit mit den großen Onlinehändlern mitzuhalten, 
ist nicht leicht. Ganz zu schweigen vom Preisdruck. 
Diese Probleme sind nicht neu, sie wurden durch die 
Covid-19-Pandemie jedoch massiv verschärft.

Auch die Veranstaltungsbranche und die Reise-
branche werden nach Corona mit wesentlich grö-
ßeren Herausforderungen konfrontiert sein als zuvor. 
Viele Unternehmen haben realisiert, dass manche 
Dienstreise durch eine Online-Teilnahme an einer 
Veranstaltung entfallen kann, dass eine Videokon-
ferenz oft ähnlich gut funktioniert wie eine Bespre-
chung vor Ort mit hunderten Kilometern Reiseweg. 
Wenn Geschäftsreisen reduziert werden, lastet das 
auf dem Hotel- und Gastgewerbe. Die Umsatzaus-
fälle des Lockdowns kann der Staat zwar kompensie-
ren, die Verhaltensänderungen auf Seiten der Nach-
frager werden aber ihre Spuren dauerhaft hinter- 
lassen.

FAZIT: KURZARBEIT IST UND BLEIBT IN 
SCHWEREN KRISEN DAS MITTEL DER WAHL

Kurzarbeit ist auch in der noch andauernden Corona-
krise ein effektives Instrument zur Stabilisierung von 
Arbeitsplätzen. Dies gilt, obwohl das gesamte Ausmaß 
und das Ende der Rezession noch nicht einmal abseh-
bar sind. Die aktuelle Krise geht in den meisten Fäl-
len nicht auf unternehmerische Fehlentscheidungen 
zurück, sondern auf den exogenen Schock durch die 
Covid-19-Pandemie. Die verlängerten Fördermöglich-
keiten schaffen Planungssicherheit, sorgen für einen 
Zeitgewinn und verhindern ein ansonsten drohendes 
Abgleiten in eine sich selbst verstärkende Abwärts-
spirale. Mit einer sich verbessernden wirtschaftlichen 
Lage sollte die großzügige Gewährung von Kurzarbeit 
dann aber Zug um Zug zurückgefahren werden. 
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Timo Wollmershäuser

Staatliche Maßnahmen bremsen Corona-Insolvenzwelle

Eine Corona-Insolvenzwelle ist bislang in Deutschland 
ausgeblieben. Neben der Aussetzung der Pflicht zur An-
meldung einer Insolvenz haben vor allem die Sofort- 
und Überbrückungshilfen des Bundes und der Länder 
dazu beigetragen. Das geht aus Schätzungen hervor, 
die auf historischen Zusammenhängen zwischen Kon-
junktur, Unternehmensgewinnen und Insolvenzgesche-
hen beruhen. 

In Konjunkturkrisen nimmt üblicherweise das Insol-
venzgeschehen zu, da die schwächsten Unternehmen 
ihren Zahlungsverpflichtungen infolge der krisenbe-
dingten Umsatz- und Gewinnrückgänge nicht mehr 
nachkommen können. So stiegen in Deutschland im 
Zuge der Weltfinanzkrise die voraussichtlichen For-
derungen aus beantragten Insolvenzverfahren (gegen 
alle Schuldner ohne Verbraucher) im Jahr 2009 auf 
75 Mrd. Euro, nachdem sie in den fünf Jahren zuvor im 
Schnitt bei 25 Mrd. Euro lagen. Auch in der derzeitigen 
Krise, deren Ausmaß eine ganz ähnliche Größenord-
nung wie im Jahr 2009 annimmt, dürften die Unter-
nehmensinsolvenzen zunehmen. Zwar liegt derzeit die 
amtliche Statistik über beantragte Insolvenzverfahren 
bereits bis einschließlich November vor. Mit Ausnahme 
des Insolvenzantrags der Wirecard AG, der mit etwa 
12,5 Mrd. Euro zu Buche geschlagen haben dürfte, ist 
jedoch das Insolvenzgeschehen bislang unauffällig und 
sogar rückläufig. Neben dem eingeschränkten Betrieb 
der Insolvenzgerichte während der Corona-Pandemie 
dürfte sich hierin insbesondere die seit 1. März 2020 
geltende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht aus-
wirken (vgl. Statistisches Bundesamt 2020). Von dieser 
Maßnahme der Bundesregierung profitierten bis Ende 
September 2020 alle Unternehmen, die infolge der 
Corona-Pandemie überschuldet oder zahlungsunfä-
hig wurden. Seither wurde die Aussetzung mehrfach 
verlängert (aktuell bis Ende April), wobei die Gültig-
keit der Maßnahme auf den Insolvenzgrund der Über-
schuldung begrenzt wurde. Insolvente Unternehmen 
können die Insolvenzantragspflicht nur dann weiterhin 
aussetzen, wenn sie gleichzeitig einen Antrag auf die 
Gewährung finanzieller Hilfeleistungen im Rahmen 
staatlicher Hilfsprogramme zur Abmilderung der Fol-
gen der Corona-Pandemie gestellt haben. Insgesamt 
ist allerdings davon auszugehen, dass durch das bloße 
Aussetzen der Antragspflicht nicht die wahren Ursa-
chen der Insolvenz bekämpft werden, sondern viel-
mehr die Folgen der Krise zeitlich verschoben werden. 

AUSSETZEN DER INSOLVENZANTRAGSPFLICHT 
VERSCHIEBT INSOLVENZEN

Mit Hilfe eines Zeitreihenmodells soll untersucht 
werden, welches Insolvenzgesche-
hen als Folge der Coronakrise auf 
der Basis von Zusammenhängen 
der Vergangenheit zu erwarten 
gewesen wäre und welcher 
Beitrag von den staatlichen 
Hilfszahlungen für sich genom-
men auf das Insolvenzgeschehen 
zu erwarten gewesen wäre. Zu 
diesem Zweck wurde ein vektor-
autoregressives Zeitreihenmodell 
spezifiziert, das neben den For-
derungen aus Insolvenzverfahren 
das preis-, saison- und kalender-
bereinigte Bruttoinlandsprodukt und die aus der Sek-
torrechnung entnommenen Unternehmensgewinne 
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beinhaltet. Das Modell wurde mit vierteljährlichen 
Daten von 2003 bis zum ersten Quartal 2020 mittels 
bayesianischer Methoden geschätzt; alle Variablen 
gehen logarithmiert in Niveaus unter Berücksichti-
gung von vier Verzögerungen ein. Basierend auf der 
Modellschätzung wurde anschließend eine Prognose 
über den Verlauf der Forderungen aus Insolvenzver-
fahren berechnet, die bedingt ist auf den tatsäch-
lichen und, ab dem vierten Quartal 2020, den in 
der ifo Konjunkturprognose Winter 2020 unterstell-
ten Verlauf des Bruttoinlandsprodukts sowie dem 
bis zum dritten Quartal 2020 tatsächlich beobach-
teten Verlauf der Unternehmensgewinne (vgl. Woll-
mershäuser et al. 2020).1 Abbildung 1 zeigt, dass es 
im dritten und vierten Quartal 2020 zu einem kräf-
tigen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen hätte 
kommen müssen. Auf das Gesamtjahr hochgerech-
net hätten die Forderungen aus Insolvenzverfahren 
auf einen Umfang von etwas mehr als 60 Mrd. Euro 
zunehmen müssen, nach 34 Mrd. Euro im Jahr 2019 
(vgl. Abb. 2). Dass es nicht dazu kam, ist mit dem 
Aussetzen der Insolvenzantragspflicht zu erklären; 
die hier vorgenommene Schätzung basiert lediglich 
auf der tatsächlichen Konjunktur- und Gewinnent - 
wicklung. 

STAATLICHE HILFSZAHLUNGEN SENKEN 
INSOLVENZEN

Im Gegensatz zum Aussetzen der Insolvenzantrags-
pflicht dürften die Sofort- und Überbrückungshilfen 
des Bundes und der Länder einen bedeutsameren 
Einfluss auf das Insolvenzgeschehen gehabt haben. In 

1	 Für	methodische	Details	siehe	Bańbura	et	al.	(2015).

den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden 
diese staatlichen Hilfszahlungen als durch nichtfinan-
zielle Kapitalgesellschaften und private Haushalte 
empfangene sonstige Subventionen erfasst. Diese 
lagen im zweiten und dritten Quartal zusammenge-
nommen um 32 Mrd. Euro über den ansonsten weitge-
hend konstant fließenden Zahlungen des Staates an 
die Unternehmen. Ökonomisch gesehen erhöhen sie 
die Unternehmensgewinne um genau diesen Betrag 
und wirken einer Zahlungsunfähigkeit unmittelbar 
entgegen. Um die Auswirkungen der staatlichen Hilfs-
zahlungen auf das Insolvenzgeschehen abzuschätzen, 
wurde im Rahmen der Prognose mit dem vektorau-
toregressiven Modell ein kontrafaktischer Verlauf der 
Unternehmensgewinne im zweiten und dritten Quar-
tal 2020 unterstellt, der den tatsächlichen Gewinnen 
abzüglich der empfangenen staatlichen Hilfszahlun-
gen entspricht. Der Verlauf des Bruttoinlandspro-
dukts wurde nicht geändert. Abbildung 1 zeigt, dass 
durch den stärkeren Gewinneinbruch der Anstieg der 
Unternehmensinsolvenzen insbesondere im vierten 
Quartal 2020 noch kräftiger ausgefallen wäre. Auf 
das Gesamtjahr hochgerechnet hätten sich die For-
derungen aus Insolvenzverfahren auf knapp 120 Mrd. 
Euro nahezu verdoppeln müssen im Vergleich zu 
einer Situation ohne staatliche Hilfszahlungen  
(vgl. Abb. 2). 

Aus diesen Ergebnissen kann geschlussfolgert 
werden, dass die Sofort- und Überbrückungshilfen 
des Bundes und der Länder einen wichtigen Beitrag 
zur Minderung des Insolvenzgeschehens und damit 
zur Stabilisierung des Produktionspotenzials geleis-
tet haben dürften. Als Folge des Einbruchs bei den 
Unternehmensgewinnen im vergangenen Jahr hätten 
eigentlich Forderungen in Höhe von fast 120 Mrd. Euro 
ausfallen müssen. Durch die staatlichen Hilfszah-
lungen konnte die zu erwartende Ausfallsumme auf 
etwa 60 Mrd. Euro halbiert werden. Die verbleiben-
den 60 Mrd. Euro sind vor allem deshalb noch nicht 
ausgefallen, weil die Bundesregierung die Pflicht zur 
Anmeldung der Insolvenz ausgesetzt hat. In der vor-
liegenden Analyse wurden nur die bisher tatsächlich 
im Jahr 2020 (bis einschließlich des dritten Quartals) 
geflossenen Hilfszahlungen berücksichtigt. Deshalb 
ist ihre Wirkung auch nur im Jahr 2020 zu beobach-
ten, und die Unterschiede zu dem (ohne Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht) zu erwartenden Insol-
venzgeschehen sind statistisch signifikant. In den 
Prognosen für das Jahr 2021 fließen annahmegemäß 
keine staatlichen Hilfszahlungen mehr, weshalb sich 
die Prognosen der statistischen Modelle mit und ohne 
staatliche Hilfszahlungen nicht signifikant voneinan-
der unterscheiden. 

Aus diesen Ergebnissen darf allerdings keines-
falls geschlussfolgert werden, dass, selbst wenn die 
konjunkturelle Erholung wie erwartet in diesem Jahr 
einsetzt, eine Zunahme des Insolvenzgeschehens 
ausgeschlossen werden kann. In der Modellprog-
nose können die Auswirkungen der Aussetzung der 
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Insolvenzantragspflicht nicht berücksichtigt werden. 
Allerdings ist davon auszugehen, dass mit dieser Maß-
nahme nicht die wirtschaftlichen Insolvenzgründe 
verschwunden sind, sondern vielmehr zeitlich ver-
schoben werden. Somit dürften nach dem Ende der 
Aussetzung der Antragspflicht die Insolvenzen zu-
nehmen und zumindest jene Unternehmen getroffen 
werden, die entweder die staatlichen Hilfszahlun-
gen nicht ausreichend bzw. nicht rechtzeitig erhalten 
haben oder deren Geschäftsmodell trotz staatlicher 
Hilfszahlungen langfristig nicht mehr erfolgverspre-
chend ist. Immerhin hat die Coronakrise den Struk-
turwandel, allen voran die Digitalisierung, in vielen 
Bereichen beschleunigt.
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Justus Haucap

Die Post-Covid-19-Wirtschaft: 
Folgen der Coronakrise für Handel, Dienstleistungen und 
staatliches Unternehmertum

Die Covid-Krise und der anhaltende Lockdown dürften 
die Struktur unserer Wirtschaft zumindest in einigen 
Bereichen nachhaltig verändern. Dies gilt vor allem in 
Bereichen, in denen sich stationäre Angebote durch 
Online-Angebote gut substituieren lassen, also vor 
allem im Handel. Während der Lebensmittelhandel 
in der Krise sogar profitiert, weil die Menschen weni-
ger auswärts und mehr zu Hause essen, liegen weite 
Teile des Fachhandels am Boden. Der Lockdown treibt 
auch Verbraucherinnen und Verbraucher, die bisher 
weniger internetaffin waren und eine gewisse Skepsis 
in Bezug auf Technik, Qualität und Beratung hatten 
oder die einfach zu bequem waren, sich mit neuen 
Technologien vertraut zu machen, nun zum Internet-
handel. Dies gilt umso mehr, je länger der Lockdown 
anhält. Konnte der Kauf neuer Hosen, Töpfe, Kissen 
oder anderer Gebrauchsgüter zu Anfang noch hinaus-
gezögert werden, schwindet die Bereitschaft in zerlö-
cherten Hosen herumzulaufen selbst im Homeoffice 
mit zunehmender Dauer des Lockdowns. Fast notge-
drungen beginnen die Menschen auch Gebrauchsgüter 
vermehrt online einzukaufen. Viele werden – quasi 
gezwungenermaßen – die Erfahrung machen, dass es 
so schlecht gar nicht klappt mit dem Online-Einkauf, 
und dies eigentlich ganz bequem finden. 

MASSIVER STRUKTURWANDEL IM HANDEL: 
DROHENDE VERÖDUNG VON INNENSTÄDTEN IN 
KLEINEN UND MITTLEREN STÄDTEN

Der Trend weg vom stationären hin zum Online-Han-
del war natürlich auch vor der Covid-Krise schon zu 
beobachten. Der anhaltende Lockdown hat diesen 
Trend aber noch einmal beschleunigt, indem auch 

nicht internetaffine Kunden in den Internethandel 
getrieben wurden. 

Wie die Verbraucherforschung 
zeigt, sind Änderungen im Ver-
braucherverhalten umso weniger 
zu revidieren, je länger sich Ver-
braucherinnen und Verbraucher 
an eine neue Verhaltensweise 
gewöhnen. Je länger also der 
Lockdown dauert, desto düsterer 
sieht es für den stationären Handel 
aus, und zwar nicht nur, weil dann 
weitere Monate an Umsatz fehlen, 
sondern vor allem auch, weil die 
Änderung des Konsumentenverhal-
tens dann umso persistenter und kaum noch umzu-
kehren ist (vgl. Sheth 2020). Ein solch großer Schub für 
den Online-Handel muss prinzipiell nichts Schlechtes 
sein. Für die Umwelt mag es im Großen (Stichwort: Kli-
mawandel) und im Kleinen (Stichwort: Stadtverkehr) 
vielleicht sogar gut sein, wenn weniger Menschen in 
die Innenstädte fahren. 

Dennoch hat dieser Wandel auch weniger positive 
Konsequenzen. Die Verödung von Innenstädten wird 
zumindest nicht von allen Bürgerinnen und Bürgern 
mit Begeisterung gesehen, auch wenn dies langfristig 
zu – relativ betrachtet – geringeren Gewerbemieten 
im Innenstadtbereich führen dürfte und in der Konse-
quenz ganz langfristig auch zu geringeren Mieten für 
Wohnraum in der (verödeten) Innenstadt.

Das Sterben des stationären Fachhandels ist je-
doch differenziert zu betrachten. Weniger betroffen 
dürften Großstädte sein, die (a) über ein sehr großes 
Angebot an Fachhandelsgeschäften verfügen, wie 
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München, Hamburg, Frankfurt oder Düsseldorf, und 
daher auch Kunden aus dem Umland anziehen und 
(b) parallel ein großes Repertoire an komplementä-
ren Angeboten in den Bereichen Freizeit, Kultur und 
Gastronomie haben. Der Grund liegt darin, dass sich 
Suchkosten und Reisezeiten für Verbraucher redu-
zieren, je mehr Angebote sich in geografischer Nähe 
zueinander befinden. Dieser Aspekt ist insbesondere 
bei differenzierten Gebrauchsgütern wie etwa Be-
kleidung relevant, bei denen Verbraucherinnen und 
Verbraucher aus einer Vielzahl von Produktvarianten 
auswählen können. Die Reduktion der Suchkosten 
durch eine geografische Clusterbildung führt lokal 
zu positiven Netzeffekten: Verbraucher kommen gern 
in die Städte, in denen sie bequem viele Angebote 
vergleichen bzw. im Fall von Kleidung anprobieren 
können. Diese Clusterbildung reduziert die Suchkos-
ten der Verbraucherinnen und Verbraucher (vgl. dazu 
schon Stigler 1961).

Aus Sicht des Einzelhandels erhöhen weitere Fach-
händler derselben Branche (etwa weitere Kleidungs-
geschäfte) zwar den Wettbewerb unter den Händ-
lern, so dass jeder – etwas naiv betrachtet – eigent- 
lich gern das einzige Geschäft am Platz wäre. Dann 
aber würde der Standort als Einkaufsstätte keine Kun-
den anziehen, da Kunden oftmals gerade die Vielfalt 
des Angebots an einem Ort schätzen und vergleichen 
wollen. So gesehen wirken in Innenstädten als Ein-
kaufsorte ähnliche indirekte Netzeffekte wie auf Platt-
formen. Direkt profitieren Händler zwar nicht von der 
Anwesenheit anderer Händler – im Gegenteil, diese 
erhöhen sogar die Konkurrenz. Indirekt profitieren 
die Händler aber sehr wohl von der Anwesenheit von 
Konkurrenten, da die Vielzahl der Geschäfte erst die 
Kunden in die Innenstadt zieht.

Aus der ökonomischen Literatur zur Plattform-
ökonomie wissen wir, dass Plattformmärkte leicht 
»kippen« können (vgl. Haucap 2019; Bedre-Defolie 
und Nitsche 2020; Halaburda, Jullien und Yehezkel 
2020). Durch die indirekten Netzeffekte können so-
wohl Aufwärts- als auch Abwärtsspiralen in Gang ge-
setzt werden. Schließen Einzelhandelsgeschäfte in 
einer Innenstadt, zieht dies weniger Kunden in die 
Stadt, was wiederum auch den verbliebenen Geschäf-
ten schadet. Umgekehrt ziehen attraktive Geschäfte 
Kundschaft an, von der dann auch andere Geschäfte 
profitieren, die komplementäre Dienstleistungen (Ge-
schäfte aus anderen Branchen, Kultur, Gastronomie) 
anbieten oder auch differenzierte Produkte in dersel-
ben Branche. Die Coronakrise und der forcierte Trend 
zum Online-Einkauf können nun leicht solche Abwärts-
spiralen insbesondere für kleinere Innenstädte forcie-
ren, denen dann eine kritische Masse an Kunden fehlt, 
um ein vielfältiges Angebot aufrechtzuerhalten. Setzt 
eine solche Abwärtsspirale in Richtung Verödung der 
Innenstadt ein, so betrifft dies nicht nur den Fachhan-
del, sondern indirekt auch die Erbringer komplemen-
tärer Leistungen wie die Gastronomie oder kulturelle 
Angebote. Es ist zu erwarten, dass die kritische Masse 

in kleineren und mittleren Städten eher fehlen wird als 
in größeren Städten, so dass insbesondere in kleine-
ren und mittleren Städten der durch Coronakrise und 
Lockdown befeuerte Trend zum Online-Einkauf dort 
die Gefahr einer Verödung der Innenstädte erheblich 
erhöhen wird.

Diesem Trend entgegenzusteuern, dürfte keine 
einfache Aufgabe sein, denn in der Pandemie einmal 
erlernte Praktiken und die unbestreitbaren privaten 
Vorteile des Online-Einkaufs werden nicht schnell wie-
der verschwinden, auch nicht durch eine Paketsteuer, 
wenngleich diese dem stationären Fachhandel ten-
denziell helfen mag. Große Skepsis ist in diesem Kon-
text auch gegenüber den staatlichen Hilfen für Galeria 
Karstadt Kaufhof angezeigt. Das Unternehmen ist seit 
Jahren in einer äußerst schwierigen Lage und verfolgt 
als letzte deutsche Kaufhauskette traditioneller Art 
ein Geschäftsmodell, das sich – gerade im Wettbewerb 
mit sog. Malls – als wenig flexibel und wenig beliebt 
bei Verbraucherinnen und Verbrauchern erwiesen hat. 

Dass die Bundesregierung hier mit staatlich ga-
rantierten Krediten von bis zu 460 Mio. Euro den Wa-
renhauskonzern stützt, lässt sich primär politökono-
misch erklären. Während Großunternehmen leicht 
Zugang zu politischen Entscheidungsträgern finden 
und öffentlich gut sichtbar sind, fehlen diese Mög-
lichkeiten im Lobby-Wettbewerb den kleinen und 
mittleren Unternehmen. »Bei den Großen kommt der 
Bundesadler, bei den Kleinen der Pleitegeier«, so hat 
der FDP-Wirtschaftspolitiker Michael Theurer diese 
Beobachtung ganz treffend zusammengefasst.1 Die 
Hilfen erinnern an die Staatshilfen der damaligen bay-
rischen Landesregierung an das Versandhaus Quelle 
zum Druck des Quelle-Katalogs vor zwölf Jahren, die 
das langfristige Überleben des Versandhauses aber 
nicht sichern konnten.2

KONZENTRATION IM ONLINE-HANDEL

Neben dem drohenden Aussterben von Innenstädten 
dürfte als Kollateralschaden des forcierten Wachs-
tums des Online-Handels auch die Marktkonzentration 
zunehmen. Aufgrund der in der Plattformökonomie 
dominanten Netzeffekte verbunden mit steigenden 
Skaleneffekten zeigen sich in der digitalen Ökono-
mie teilweise erhebliche Konzentrationstendenzen. 
So entfiel im Jahr 2020 über die Hälfte des gesamten 
Business-to-Consumer-Online-Handels in Deutsch-
land auf Amazon.3 Diese zunehmende Konzentration 
wird sich nach der Coronakrise nicht leicht zurück-
drehen lassen, auch wenn durch die 10. Novelle des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und die 
Vorschläge der Europäischen Kommission für einen Di-

1 Vgl. https://rp-online.de/panorama/coronavirus/corona-ueber-
brueckungshilfen-kommen-weiterhin-kaum-bei-unternehmen-an_
aid-54420473.
2 https://www.nordbayern.de/wirtschaft/zehn-jahre-nach-der-plei-
te-wie-quelle-unterging-1.9441692.
3 https://www.dvz.de/rubriken/digitalisierung/e-commerce/detail/
news/amazonde-baut-macht-deutlich-aus.html.
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gital Markets Act die kartellrechtliche Missbrauchsauf-
sicht über digitale Gatekeeper deutlich effektiver wird.

Angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass es 
von Seiten vieler Hersteller durchaus eine Bereit-
schaft gibt, dem stationären Handel Sonderrabatte 
zu gewähren, um ihn im Wettbewerb gegen den On-
line-Handel zu stärken. Diese Preisdifferenzierung der 
Hersteller zwischen Online-Vertrieb und stationärem 
Handel ist allerdings in der Vergangenheit vom Bun-
deskartellamt ziemlich rigoros untersagt worden in 
der – aus meiner Sicht problematischen – Auffassung, 
dass diese Preisdifferenzierung den Wettbewerb durch 
Online-Händler behindern würde. Mittelfristig dürfte 
jedoch das Gegenteil richtig sein: Die Preisspaltung 
mit Sonderrabatten für den stationären Handel wird 
den intermodalen Wettbewerb zwischen Online- und 
Offline-Händlern befördern und nicht bremsen (vgl. 
Dertwinkel-Kalt, Haucap und Wey 2016; Haucap 2021).

ANDERE WIRTSCHAFTSBEREICHE

Starke Einbußen gibt es nicht nur im stationären 
Fachhandel, sondern auch in vielen anderen Berei-
chen der Wirtschaft. Insbesondere bei kundennahen 
Dienstleistungen wie in der Gastronomie, im Touris-
mus, bei Anbietern von Kultur- und Freizeitangeboten 
oder im Eventbereich sind die Einbrüche im Lockdown 
massiv. Trotz staatlicher Unterstützung, die allerdings 
auch nur schleppend ausgezahlt wird, dürfte es hier 
zu vielen Insolvenzen und Marktaustritten kommen. 
Anders als im Einzelhandel existieren jedoch für viele 
dieser Dienstleistungen keine guten Online-Substi-
tute, so dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht 
dauerhaft ihr Verhalten ändern werden. Zugleich sind 
die Marktaustrittsbarrieren oft gering, aber auch die 
Markteintrittsbarrieren. Nach der Pandemie wird es 
daher auch wieder zu Markteintritten kommen, um 
etwaige Angebote wieder zu ersetzen. Die Effekte der 
Krise dürften daher in diesen Bereichen viel weniger 
persistent sein als im Bereich des Handels, wo mit 
dauerhaften Verschiebungen hinein in den Online-Be-
reich zu rechnen ist.

Eine Ausnahme von dieser Einschätzung bildet al-
lerdings der Luftverkehr. Durch die Einführung von zahl-
reichen Tools für Videokonferenzen hat sich gezeigt, 
dass viele Reisen zu geschäftlichen Terminen oftmals – 
wenn auch nicht immer – effizienter und zeitsparender 
online abgewickelt werden können. Geschäftliche Flu-
greisen dürften daher – als Folge dieses unfreiwilligen 
Ausprobierens von Videokonferenzen in der Corona-
krise – nicht schnell wieder in der Menge stattfinden 
wie vor der Krise. Viele Unternehmen dürften nach der 
Krise stärker auf Videokonferenzen als auf Geschäfts-
reisen setzen. Bis zu einer vollständigen Erholung des 
Luftverkehrs dürfte somit viel Zeit vergehen.

In diesem Kontext ist auch die staatliche Beteili-
gung an der Lufthansa kritisch zu hinterfragen. Nach 
dem Ende der Coronakrise sollte der Staat schnellst-
möglich sein Engagement bei der Lufthansa auflö-

sen, auch um Interessenkonflikte in den Bereichen 
der Verkehrspolitik, der Umweltpolitik und auch der 
Wettbewerbspolitik zu vermeiden. Die Anreize der Po-
litik, staatliche Unternehmen dezidiert zu bevorzugen 
und den Wettbewerb in Richtung der staatlichen An-
bieter zu verzerren, sind vielfach sichtbar (vgl. etwa 
Haucap 2017).

STAATLICHES ENGAGEMENT BEI UNTERNEHMEN

Die Coronakrise hat schließlich die schon seit gerau-
mer Zeit zu beobachtende Renaissance der Staats-
wirtschaft (vgl. Monopolkommission 2014, Kapitel V) 
weiter befördert. Der Einstieg des Staates bei der 
Lufthansa und selbst bei Tui mögen noch hinreichend 
begründbar sein, wenngleich sich auch hier die Frage 
stellt, warum dies nicht private Investoren tun kön-
nen. Kaum ökonomisch zu begründen ist hingegen die 
Beteiligung des Staates beim Tübinger Impfstoffunter-
nehmen Curevac. Dass der Staat kein guter Unterneh-
mer ist, hat er wohl selten so eindrucksvoll bewiesen 
wie in der Coronakrise, denn die Coronapolitik lässt 
sich pointiert so zusammenfassen: Während die Politik 
gut darin ist, Regeln – im Rahmen der Pandemie na-
turgemäß im Wesentlichen Verbote und Einschränkun-
gen – aufzustellen und durchzusetzen, sind Politik und 
Staat hingegen nicht gut darin, selbst Dinge auf die 
Beine zu stellen, zu organisieren und zu managen. Wo 
die Politik selbst in der Pandemie hätte liefern müs-
sen, hat sie weitgehend versagt: Die Impfstoffbeschaf-
fung hat sich als Politikversagen mit dramatischen 
Folgen entpuppt. Die Impfstrategie ist so unausgego-
ren, dass Impfstoff liegenbleibt und angeblich sogar 
weggeworfen wird. Dasselbe gilt für die Teststrategie 
und Kontakt-Nachverfolgung mit Hilfe einer weitge-
hend nutzlosen App, die langsame Digitalisierung bei 
Gesundheitsämtern und Schulen, die schleppende 
Auszahlung von Finanzhilfen. Während private Un-
ternehmen in Rekordtempo Impfstoffe entwickelt, 
Masken genäht und in Hygienekonzepte investiert ha-
ben, fehlt diese Dynamik beim Staat. Der Grund ist 
klar: Märkte und Wettbewerb setzen privaten Akteure 
starke Anreize, schnell zu sein. Im öffentlichen Sektor 
dominiert dagegen ein Vorsichtsprinzip. Das Einhal-
ten aller Vorschriften ist oft wichtiger als das, was 
am Ende herauskommt. Und wer nichts macht, kann 
man auch nichts falsch machen – so etwas überspitzt 
zusammengefasst die Philosophie. In einer Pandemie 
erweist sich das jedoch als fatal. 

Es bleibt zu hoffen, dass wir uns nach der Pande-
mie noch daran erinnern: Der Staat kann gut Regeln 
setzen – selbst produktiv und unternehmerisch tätig 
sein hingegen nicht. Ein pragmatischer Vorschlag, um 
dem Ausbau des staatlichen Unternehmertums etwas 
Einhalt zu gebieten, wäre, vor jeder staatlichen Betei-
ligung ab einem gewissen Umfang, verpflichtend ein 
Gutachten der Monopolkommission zu den zu erwar-
tenden Chancen und Risiken einer solchen staatlichen 
Beteiligung einzuholen und dieses Gutachten dann 
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Sharing Economy und die Pandemiekrise 

Die Sharing Economy ist ein heiß dis-
kutiertes Thema. Vor allem bei 

der jungen Generation sind Sha-
ring-Angebote zu einem wich-
tigen Bestandteil einer neuen, 
alternativen Konsumkultur ge-

worden. Gleichzeitig hat ein Teil 
der Bevölkerung, beispielsweise 

mangels Internetzugang, nicht 
einmal Zugang zu Angeboten der 
Sharing Economy. Einerseits wird 
die Sharing Economy als Teil der 
Lösung der sozioökonomischen 

und ökologischen Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts 
gesehen (Schneider et al. 
2019), andererseits bringt die 

Sharing Economy teils gravie-
rende Disruptionen für einzelne 

Märkte mit sich (Zervas et al. 2017;  
Ayouba et al. 2020; Geissinger et al. 
2020). Auch unsere Forschungser-
gebnisse zeigen die weitreichen-
den Auswirkungen der Sharing 
Economy. So konnten wir einen 

positiven und signifikanten Zusammenhang zwischen 
Wohnkosten und dem Aufkommen der Homesha-
ring-Plattform Airbnb aufzeigen (Fidrmuc et al. 2020). 
Auch Ride-Sharing-Plattformen, wie beispielsweise 
Blabla-Car, Uber, Bolt oder Lyft, lösen neben Begeis-
terung bei den Nutzern oft auch Fragen über die Situ-
ation der Beschäftigten im Sharing-Sektor aus (Berger 
et al. 2018; Schor und Attwood-Charles 2017). Dabei 
wird diesen Sharing-Angeboten unter anderem die 
Entwicklung eines neuen Billiglohnsektors und die 
Unterminierung der heimischen Taxiwirtschaft sowie 
des ÖPNV vorgeworfen. Entsprechend werden immer 
häufiger gesetzliche Regelungen, bis hin zu Verboten, 
gegen die Sharing Economy angestoßen (Nitsch und 
Schott 2020). Bei aller Kritik darf allerdings nicht ver-
gessen werden, dass neue nachhaltige Formen des 
Konsums gefunden werden müssen. Gleichzeitig kann 
ein genereller Verzicht und damit gewissermaßen ein 
Rückschritt im Lebensstandard nicht die letztgültige 
Antwort auf unsere Herausforderungen sein. Wie sieht 
also unter diesen Gesichtspunkten die Zukunft der 
Sharing Economy aus? 

Darüber hinaus erleben wir zurzeit eine der größ-
ten ökonomischen und sozialen Krisen der modernen 
Menschheit, und es stellen sich zwangsläufig Fragen 
nach einem neuen Lebensstil während und nach der 
Pandemie (Ibn-Mohammed et al. 2021). Nahezu alle 
Wirtschaftszweige sind massiven Beeinträchtigun-
gen unterworfen, das soziale Leben ist beinahe zum 
Stillstand gekommen. Insbesondere auch die Sharing 
Economy wird aufgrund des impliziten sozialen Cha-
rakters hart getroffen. Es stellen sich daher die Fra-
gen: Wie beeinflusst die Pandemie die Sharing Eco-
nomy? Wird die Sharing Economy diese Krise ohne 
Hilfemaßnahmen überstehen? Kann die Sharing Eco-
nomy sogar einen Beitrag zur Überwindung der Krise 
leisten? Diese Fragen möchten wir am Beispiel der 
Sharing-Economy-Bereiche Homesharing, Ridesharing, 
und Foodsharing in diesem Artikel näher beleuchten.

Die Ausgangslage für die Sharing Economy scheint 
zunächst einmal denkbar ungünstig. Handelt es sich 
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auch dem Bundestag vorzulegen, um so wenigstens 
eine fundierte Diskussion zu ermöglichen.
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bei den Plattformanbietern in der Regel um inter-
nationale Unternehmen, so sind die letztendlichen 
Dienstleistungsanbieter oft einzelne Personen, die 
sich durch ihre Sharing-Angebote oft einen wichtigen 
Zusatzverdienst erwirtschaften. Dabei leidet die Sha-
ring Economy aufgrund ihres zentralen Merkmals der 
persönlichen Kontakte besonders unter dieser Krise. 
Wie der Name schon impliziert, ist die Sharing Eco-
nomy als soziales Konstrukt, als Dienstleistung von 
Menschen für andere Menschen, definiert. In Zeiten 
des »Social Distancing« ist dies von Nachteil. Dement-
sprechend verwundert es nicht, dass das Interesse an 
Sharing-Economy-Angeboten insbesondere im Früh-
jahr 2020, während der Hochphase der ersten Welle, 
und in einem kleineren Ausmaß auch in der zweiten 
Welle seit dem Spätherbst 2020, eingebrochen ist. 
Abbildung 1 stellt das Suchvolumen auf Google nach 
den entsprechenden Angeboten anhand einer relati-
ven Skala dar. Diese Grafik zeigt auf den ersten Blick 
etwas Überraschendes: Im Sommer 2020 hat sich die 
Nachfrage nach Homesharing, die Nachfrage nach Ri-
desharing und Foodsharing kurzfristig erholt.

DIE ERSTEN AUSWIRKUNGEN DER PANDEMIE 

Reisebeschränkungen, »Social Distancing« und gene-
relle Hygienevorschriften aufgrund von Covid-19 ha-
ben den Tourismus und somit auch Homesharing stark 
eingeschränkt. So ist der Umsatz von Airbnb im März 
2020 um nahezu zwei Drittel eingebrochen. Wiederum 
im Sommer waren viele Familien auf Heimaturlaub 
und suchten freie Ferienwohnungen. Dieser Trend hin 
zum Lokalurlaub kann zwar zu einem nachhaltigeren 
Tourismus durch die Kompensation übermäßig vieler 
Fernreisen beitragen, verlangt allerdings auch nach 
einem flexiblem, regionalem Tourismusangebot. Die 
Kleinteiligkeit der Homesharing-Anbieter bietet ak-
tuell zudem einen wichtigen epidemiologischen Vor-
teil. Während große Hotels einen enormen Aufwand 
betreiben müssen, um Auflagen zu erfüllen, können 
kleine Anbieter und Privatpersonen viel agiler auf die 
sich stellenden Herausforderungen reagieren. Zudem 
haben Hotels gegenüber Homesharing-Anbietern mit 
hohen Fixkosten, bei gleichzeitig geringerer Auslas-
tung aufgrund ausbleibender Touristen oder gene-
reller Besucherbegrenzungen, und weiteren Auflagen 
zu kämpfen. 

Auch Anbieter im Bereich Ridesharing erfah-
ren durch die Covid-19-Pandemie Beschränkungen. 
Dienste wie etwa MOIA in Hamburg mussten den Be-
trieb kurzzeitig komplett einstellen bzw. kämpfen 
immer noch mit strengen Auflagen und Beschränkun-
gen. Gleichzeitig stimulieren laut der schöpferischen 
Zerstörung nach Schumpeter ökonomische Krisen in-
novative Geschäftsmodelle. Die deutsche Automobil-
industrie ist in der aktuellen Krise besonders schwer 
getroffen und wird gezwungen, neue Lösungen zu 
entwickeln. Nicht nur der Automobilzulieferer ZF AG 
in Friedrichshafen testet und entwickelt bereits erste 

Ansätze einer autonomen Flottenlösung. Deutschland 
ist damit in der EU ein Vorreiter. Zudem fördert auch 
der Staat ökologische Alternativen 
zum Personeneinzelverkehr, wo-
von auch das Ridesharing pro-
fitieren kann.

Für das Foodsharing hinge-
gen ist die soziale Komponente, 
die zunächst den Einbruch mit-
befeuert hat, jetzt ein rettender 
Anker. Grade das »Social Distan-
cing« hat vielen Menschen wieder 
vor Augen geführt, wie wichtig so-
ziale Kontakte sind. In wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten mit hohen 
Kurzarbeiter- und steigenden Ar-
beitslosenzahlen nimmt der ge-
sellschaftliche Zusammenhalt 
zu, und es wird der Unterstüt-
zung Bedürftiger mehr Raum ge-
geben. Da Foodsharing noch weit 
weniger wirtschaftlich formalisiert 
ist als die beiden anderen unter-
suchten Teilbereiche der Sharing 
Economy, verwundert es auch 
nicht, dass der Einbruch deutlich 
schwächer ausgefallen ist als im 
Ride- oder Homesharing. Dass Foodsharing, zumin-
dest in der Wahrnehmung, auch eine starke ökologi-
sche Komponente beinhaltet, befördert die Erholung 
dieses Sharing-Economy-Bereichs noch zusätzlich.

RISIKEN DER ZWEITEN WELLE DER PANDEMIE 

Die andauernde Covid-19-Pandemiekrise ist nicht nur 
mit Chancen verbunden, sondern beinhaltet auch Ri-
siken, mit denen sich die Sharing Economy auseinan-
dersetzen muss. Da wären beispielsweise die Hygi-
enevorschriften und sonstigen Auflagen zu nennen. 
Die finanziellen Auswirkungen der verschärften Auf-
lagen zur Verlangsamung der aktuellen zweiten Welle 
können sich auf die kleinen Anbieter stärker als auf 
größere Unternehmen auswirken.

Überhaupt stellt der finanzielle Aspekt für die 
Sharing Economy das vermutliche größte Risiko dar. 
Die großen Plattformbetreiber sind zwar internatio-
nale Firmen, aber angewiesen auf die kleinen Anbieter 
vor Ort. Diese lokalen Anbieter sind aller Kritik zum 
Trotz oftmals einzelne Personen, die ihr Sharing-An-
gebot nutzen, um ihr Einkommen ein wenig aufzubes-
sern. Sie sind aktuell bereits oft mit anderen grundle-
genden Existenzproblemen z.B. in ihrem Hauptberuf 
konfrontiert. Demzufolge besteht das Risiko, dass eine 
lange Rezession viele Anbieter der Sharing Economy 
dazu zwingen könnte, dieses Zusatzgeschäft aufzu-
geben, mit entsprechenden großen persönlichen und 
gesellschaftlichen Auswirkungen.

Nicht zuletzt führt die aktuelle Krise auch zu ei-
nem Umdenken in den Köpfen der Menschen. Was 
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für das Foodsharing noch eine Chance darstellt, wird 
für viele, bereits stärker institutionalisierte Bereiche 
der Sharing Economy schnell zu einem Boomerang. 
In der Krise mit den entsprechenden finanziellen Ein-
bußen und freiheitlichen Einschränkungen werden 
die persönlichen Wahrnehmungen verschoben. Die 
Grundbedürfnisse, wie beispielsweise die Sicherung 
des Lebensunterhalts, rücken in den Vordergrund. 
Luxusbedürfnisse, wie z.B. Fernreisen oder uneinge-
schränkte Mobilität, werden hintenangestellt. Auch 
ökologische Aspekte, man bedenke beispielsweise 
den Umfang der Berichterstattung zu Themen wie 
Fridays for Future, geraten ins Hintertreffen. Wo die 
einen soziale Aktionen und Aspekte für sich in den 
Vordergrund heben, gibt es immer auch Menschen, 
die sich in erster Linie, und ebenso verständlich, um 
ihre eigene Zukunft sorgen.

FAZIT 

Die Sharing Economy wird von der aktuellen Krise 
hart getroffen. Dabei entstehen sowohl Chancen, die 
Grund zur Hoffnung bieten, als auch Risiken, die be-
drohlich über der Sharing Economy schweben. Um die 
Eingangsfrage, ob die Sharing Economy eine Daseins-
berechtigung hat und gegebenenfalls sogar Teil der 
Lösung dieser Krise sein kann, wieder aufzugreifen, 
möchten wir Folgendes betonen: Technische Innovati-
onen und touristische Angebote sind wichtige Säulen 
der deutschen Wirtschaft. Lokale Tourismusangebote 
und innovative Mobilitätslösungen können dabei so-
wohl zur regionalen Entwicklung (Lima 2019) als auch 
zur Kontrolle der Pandemie beitragen. Beide Aspekte 
bieten Chancen für die Sharing Economy, und gleich-
zeitig bietet auch die Sharing Economy eine große 
Chance für die deutsche Wirtschaft. 

Im Hinblick auf große Plattformen wie Airbnb gibt 
es auch soziale und moralische Aspekte zu beach-
ten. Leerstehende Wohnungen in dichtbesiedelten und 

 gefragten Ballungszentren und damit einhergehende 
stark steigende Mieten sind nicht zu akzeptieren, ge-
nauso wenig wie die Entstehung eines halbillegalen 
Billiglohnsektors in der Transportwirtschaft. 

Allerdings sollten diese Schattenseiten nicht zu 
einer grundsätzlichen Ablehnung führen. Vielmehr ist 
es Aufgabe der Politik, die Sharing Economy im Auge 
zu behalten, die positiven Aspekte zu fördern und die 
negativen Aspekte mit den geeigneten Mitteln zu re-
gulieren, ohne die Sharing Economy im Gesamten zu 
diskreditieren. 
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Spuren der Coronakrise im Mittelstand

Die Coronakrise hat in der ganzen Welt zu einer 
wirtschaftlichen Vollbremsung geführt. Neben dem 
Konsumrückgang sind Liefer(-ketten-)probleme, 
Kurzarbeit und neue Hygienestandards große Her-
ausforderungen. Sicherlich gibt es einige Gewinner 
in der Krise, dennoch dominieren die Unternehmen, 
die durch die Coronakrise schwierige Zeiten auf sich 
zukommen sehen. 

Zu den traurigen Verlierern werden neben Tou-
rismus, Gastronomie und Kinos auch die exportab-
hängige Industrie sowie Automobilzulieferer und der 
Einzelhandel gehören. Typische mittelständische Fa-
milienunternehmen also, die oftmals vor existenziellen 

Entscheidungen stehen und nicht selten ihr gesamtes 
Geschäftsmodell hinterfragen müssen.

Ist das jetzt eine kurzfristige Krise, nach der sich 
viele Unternehmen schütteln werden und dann wei-
termachen wie vorher, oder ein dauerhafter Einbruch, 
der den berühmten deutschen Mittelstand nachhaltig 
schwächt? 

WIE KRISENRESISTENT IST DER FAMILIEN-
GEFÜHRTE MITTELSTAND?

Untersuchungen zeigen, dass viele Familienunterneh-
men sich permanent weiterentwickeln wollen und 



23ifo Schnelldienst 3 / 2021 74. Jahrgang 17. März 2021

ZUR DISKUSSION GESTELLT

anpassungsfähiger sind als andere Unternehmens-
typen. Einer der Gründe ist ihre über Generationen 
hinweg gelernte Diskussions- und Entscheidungs-
kultur. Wer von Kindheit an immer wieder unterneh-
merisch geprägte Diskussionen und darauf aufbau-
ende Entscheidungen und Veränderungen erlebt hat, 
hat keine Scheu vor kontroversen Themen und vor  
Wandel.

Außerdem möchten vielen Familienunternehmen 
typischerweise nicht das schnelle Geld, sondern lang-
fristigen Erfolg auf Basis eines gemeinsamen Wertege-
rüstes. Das erfordert ein Leitbild, das nicht nur für die 
nächsten fünf Jahre Gültigkeit hat. In vielen Fällen ist 
auch eine familiäre Mission Motor für unternehmeri-
sche Aktivitäten. Eine Mission, die darauf abzielt, mit 
den unternehmerischen Aktivitäten die »Welt ein Stück 
besser« machen zu wollen – was immer »besser« im 
Einzelfall heißt.

Wenn dazu eine unternehmerische Vision kommt, 
die auf einem zukunftsfähigen Geschäftsmodell fußt, 
dann ist das schon ein großer Teil des »Geheimnis 
Familienunternehmen« das vorwiegend in der Sphäre 
der Unternehmerfamilie liegt – sei sie am operativen 
Geschäft beteiligt oder »nur« Gesellschafter.

Schließlich halten Familienunternehmen interne 
Strukturen so einfach wie möglich und treten am 
Markt konzentriert (spitz statt breit) auf. Dann ist 
nur noch Voraussetzung, dass im Unternehmen die 
erforderliche Transparenz und Durchsetzungskraft für 
Veränderungen besteht. Wenn die Mitarbeiter nicht 
wissen, welche Strategie hinter den Anordnungen 
des Managements stehen, auf welchen Wertvorga-
ben der Unternehmerfamilie notwendige Änderungen 
basieren, ist der Mensch halt ein Gewohnheitstier und 
risikoavers.

Diese Merkmale unterscheiden langfristig erfolg-
reiche Familienunternehmen von anderen Unterneh-
mungen. Sie sorgen auch für eine hohe Krisenresistenz 
und einen langen Atem. Zu hinterfragen ist, ob das 
auch in Corona-Zeiten gilt.

ÄNDERN SICH DIE RAHMENBEDINGUNGEN MIT 
CORONA?

Seit zehn Jahren kennen die Insolvenzzahlen nur 
eine Richtung: nach unten. 2019 wurde mit knapp 
19 000 Insolvenzen (2010 waren es noch über 32 000) 
ein historischer Tiefstand seit Einführung der gelten-
den Insolvenzordnung 1999 gemessen. Das dürfte 
sich nun schlagartig ändern. Schaut man allerdings 
genauer hin, war auch schon 2019 bei nahezu gleich-
bleibender Gesamtzahl eine Verschiebung in den In-
solvenzzahlen zu erkennen.

So gab es 2019 einen erheblichen Anstieg der In-
solvenzen im Verarbeitenden Gewerbe – Vorboten der 
bald folgenden Krise bei den Automobilzulieferern. 
Hinzu kamen auch 2019 schon eine Reihe Reisever-
anstalter wie z.B. Thomas Cook mit seinen deutschen 
Töchtern Neckermann und Öger Tours. 2019 war aber 

auch das Jahr der Krankenhauspleiten, was sich nach 
Ansicht von Experten auch unter dem Eindruck der 
Coronakrise verschärfen wird. Zahl-
reiche Insolvenzen gab auch beim 
deutschen Modehandel – und 
nicht nur bei den großen wie 
Gerry Weber.

Und 2020? Bisher sind die 
Insolvenzzahlen nicht nach oben 
geschnellt, was aber sicherlich 
zum großen Teil daran liegt, dass 
die Pflicht zur Stellung eines In-
solvenzantrags ausgesetzt wurde, 
wenn der Insolvenzgrund auf der 
Epidemie und ihren Auswirkun-
gen beruht. Das hat Wirkung ge-
zeigt. Und natürlich gibt es auch 
einige Gewinner in der Krise: die 
Internet-, Software- und Digitali-
sierungslösungen oder den Unter-
haltungssektor. Dennoch dominieren die Unterneh-
men, die durch die Coronakrise schwierige Zeiten 
auf sich zukommen sehen. Die Konjunkturumfrage 
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
(DIHK) konstatiert, dass 5% der befragten Betriebe 
ihr Geschäft für insolvenzgefährdet halten. Außerdem 
werden wir einen Dominoeffekt erleben. Wenn z.B. 
der Modehandel einbricht, trifft es mit kurzer Verzö-
gerung natürlich auch die Hersteller und die textile 
Grundstoffindustrie. Was der Kunde nicht im Handel 
kauft, braucht auch keiner mehr herzustellen. Und 
schließlich ist noch nicht zu ermessen, was das alles 
rechtlich bedeutet. Das fängt bei gewerblichen Mie-
ten an (Mietminderungen wegen Zwangsschließung) 
und hört bei Arbeitsverträgen (Kurzarbeitergeld) auf.

CHANCEN NUTZEN – EINE MITTELSTANDSTUGEND

Doch ist Covid-19 denn wirklich die Ursache dieser 
Umwälzung ganzer Märkte und Branchen? Ich meine 
nicht. Herausforderungen wie die alternde westliche 
Bevölkerung, Tendenzen wie »my country first« – viel-
leicht nicht mehr so ausgeprägt in den USA – oder 
umweltbedingte Belastungen verändern völlig unab-
hängig von der derzeitigen Pandemie die gesellschaft-
lichen Bedingungen, in denen Unternehmen agieren 
und stellen sie vor große wirtschaftliche Herausfor-
derung. Und ob sich diese Herausforderungen wirt-
schaftlich in einem lang gezogenen U-Szenario – also 
einer langsamen Erholung –, einem L-Szenario – einer 
nachhaltigen und andauernden Durststrecke – oder 
gar einem »dramatischen Eskalationsszenario« stellen 
werden, ist kaum vorherzusagen. Doch eines ist mei-
nes Erachtens klar: Weiter wie bisher ist keine Option.

Auch wenn der erste Corona-Schock mehr oder 
weniger überwunden ist, fällt es gerade in der jetzi-
gen Situation nicht leicht, den Blick auf das Positive 
zu richten. Doch lohnt genau dies, um die Chancen zu 
erkennen: Der erste Shutdown hat zu einem wahren 
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Digitalisierungsschub geführt. Neben Klopapier und 
Atemschutzmasken waren binnen Tage auch Webcams 
und Headsets ausverkauft. Unternehmen mussten die 
Datenzugänge erweitern und Serverkapazitäten aus-
bauen. Videoconferencing hat unseren beruflichen, 
wie privaten Alltag erobert. Und natürlich trägt die 
neue Vernetzung auch Risiken, die minimiert werden 
sollten (man denke nur an den Datenschutz).

Viele dieser Neuerungen werden sich auch nach 
Corona halten, und sie schreien nach innovativen Lö-
sungen. Und wir können jetzt schon beobachten, wie 
sich hieraus weitere Trends entwickeln. Dem gegen-
über steht die Trägheit der organisationalen Systeme, 
gerade in großen Unternehmen. Das ist die große 
Chance der mittelständischen Unternehmen, wenn 
sie sich selbst ganz ehrlich auf den Prüfstand stellen 
und das Unternehmen zukunftssicher machen.

Krisen sind auch die Chance, unbequeme The-
men anzugehen, die im normalen Geschäftsprozess 
nur schwer realisierbar sind. Aus der Not geboren, 
haben sie eine Chance für dauerhaften Einsatz. Bei 
der schnellen Reaktion auf die Krise darf jedoch die 
langfristige Ausrichtung nicht vergessen werden. Un-
ter Umständen ist auch eine radikale Anpassung des 
Geschäftsmodells erforderlich, anstatt zu hoffen, dass 
der Umsatz bald wieder so hoch sein wird wie früher.

Jede Krise verändert! Dazu gehören zum einen 
dynamische, agile und eigenverantwortliche Struk-
turen und Prozesse. Gerade familiengeführte Mit-
telständler sind hier klar im Vorteil! Und das auch 
deswegen, weil Krisen und Fehler die Familie in der 
Regel noch stärker zusammenschweißen: Falls es mal 
schiefgeht, halten die Familienmitglieder oft erst recht 
zusammen und bringen das Problem wieder in Ord-
nung. Man stellt sich der Verantwortung auch bei Fehl-
entscheidungen. Wichtig ist, dass der Unternehmer 
oder die Unternehmerin die Fäden in der Hand behält 
und den Blick nach vorne richtet. Und wenn er oder 
sie das nicht mehr möchte, das Geschäft in die Hände 
eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin legt.

NACHFOLGE GESTALTEN – FÜR DIE ZUKUNFT DES 
MITTELSTANDS

Es ist zu erwarten, dass es wieder mehr Nachfolgende 
geben könnte: Medien berichten vom drohenden Stel-
lenabbau bei den Konzernen. Viele dieser Mitarbeiter 
werden Abfindungen erhalten – teilweise in attrakti-
ven Größenordnungen. Diese Mittel in ein unterneh-
merisches Engagement zu investieren, lockt in Anbe-
tracht von Negativzinsen auf Girokonten und ebenso 
unattraktiven Renditen für sichere Anleihen. Natürlich 
hat nicht jede und jeder das Zeug, einen Betrieb zu 
übernehmen. Aber wir sprechen ja von Chancen und 
die Entscheidung, eine derartige Chance aktiv anzu-
gehen, braucht auch mitunter einen externen Anlass: 
den Wegfall der sicheren Festanstellung.

Hinzu kommt: Unternehmensverkäufe waren 2017 
und 2018 sehr teuer, mitunter waren die Betriebe 

überbewertet, vor allem weil rentable Anlagealter-
nativen fehlten. Nachdem der Markt im letzten Jahr 
zunächst einbrach, werden 2021 eine Reihe von Un-
ternehmensverkäufen erwartet. Preiseinbrüche zwi-
schen 10 und 50% – je nach Einfluss des Virus auf die 
jeweilige Branche – sind dabei nicht unwahrscheinlich. 
Die Erwerber suchen vor allem Preiseschnäppchen bei 
Unternehmen, die ein tragfähiges Geschäftsmodell 
und Marktpotenziale aufweisen, denen aber schlicht 
die Luft ausgegangen ist.

In den letzten Monaten häufen sich Unterneh-
menskaufverträge, in denen der Kaufpreis vom Zu-
kunftserfolg des Unternehmens abhängig ist – das 
klassische Earn-Out-Modell hat Hochkonjunktur. Ins-
besondere in unsicheren Zeiten sind Käufer daran in-
teressiert, die Kaufpreisstruktur möglichst ergebnis-
bezogen zu definieren, um sich gegen Schwankungen 
abzusichern. Verkäufer indes sehen das Risiko, den 
gewünschten Kaufpreis nicht erzielen zu können. Ein 
ergebnisbezogener Earn-Out kann daher eine Lücke 
zwischen den Parteien schließen und die Glaubhaf-
tigkeit der Finanzplanung aus Sicht des Investors 
erhöhen.

Sofern Unternehmer und Unternehmerinnen auch 
nach dem Verkauf die Geschäftsleitung verantwor-
ten, können sie dessen Performance mitgestalten. 
Dennoch beeinflussen Integrationsmaßnahmen oder 
erhöhte Wachstumsbemühungen des neuen Inves-
tors das zukünftige Ergebnis möglicher Weise negativ. 
Klar definierte Earn-Out-Mechanismen zur Absiche-
rung des Verkäufers sind somit zwingend erforder-
lich, um Transparenz zu schaffen und die Einfluss-
nahme des Verkäufers auf die relevanten Parameter 
zu garantieren.

CORONA UND STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN

Vielen Unternehmern fällt es schwer, in einer von so 
großer wirtschaftlicher Unsicherheit geprägten Phase, 
das doch so bedeutende Thema Nachfolge auch noch 
anzugehen. Auch für Nachfolger will reichlich über-
legt sein, ob sie sich der Herausforderung und Verant-
wortung des Familienunternehmens stellen möchten. 
Stellt sich jedoch nur noch die Frage nach dem wann 
des Einstiegs, so kann es sinnvoll sein, die Gunst der 
Stunde zu nutzen. Denn dann ermöglicht der wahr-
scheinliche Wertverlust vieler Familienunternehmen 
die steueroptimierte Übertragung von einer Gene-
ration auf die nächste. Über die schenkungsteuerli-
chen Freibeträge können gerade kleine und mittlere 
Unternehmen im Moment steueroptimiert oder sogar 
steuerneutral übertragen werden.

Corona hat darüber hinaus Auswirkungen auf be-
reits erfolgte Übertragungen: Wurden bereits Anteile 
an die nächste Generation übertragen und dabei steu-
erliche Vergünstigungen in Anspruch genommen, sind, 
kurz zusammengefasst, nur 15% des Unternehmens-
wertes oder gar keiner zu versteuern. Doch das ist an 
strenge Bedingungen geknüpft, wie z.B. Behaltensfris-
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ten oder die Lohnsummenkonstanz. Sinkt diese durch 
verstärkte Teilzeit oder Einstellungsstopps zu stark, 
entfällt die Vergünstigung. Unternehmen müssen da-
her z.B. einen krisenbedingten Stellenabbau mit einer 
drohenden Steuerzahlung vergleichen – denn beides 
kostet Liquidität!

Bei einer Insolvenz sind diese Unternehmen dop-
pelt gestraft. Denn die Insolvenz wird steuerlich einer 
Veräußerung gleichgestellt, auch wenn dies vom Er-
werber ja nur in Grenzen beeinflussbar ist. Der betrof-
fene Erwerber muss also Steuern zahlen für etwas, 
was ihm gar nicht mehr gehört. Das gilt natürlich auch 
für krisenbedingte Zwangsverkäufe. 

Eine weitere Gefahr droht im sog. Verwaltungs-
vermögen, gerade wenn die Unternehmen alles richtig 
gemacht haben: Viele Familienunternehmen haben 
aus der Finanzkrise die Lehre gezogen, sich ban-
kenunabhängiger aufzustellen. Sie haben Gewinne 
thesauriert, freie Liquidität in Wertpapieren ange-
legt und möglicher Weise vor den sinkenden Börsen-
kursen im März dieses Jahres wieder veräußert, um 
Verluste zu minimieren und in der Krise Liquidität zu 
haben. Dieses sog. Junge Verwaltungsvermögen ist 
für zwei Jahre erb- bzw. schenkungsteuerpflichtig, 
wenn Anteile unentgeltlich übertragen werden. Auch 
wenn die Unternehmerfamilie in kritischen Zeiten zu-
sätzlich Geld ins Unternehmen als Risikopolster gibt, 
entstehen diese Jungen Finanzmittel (pos. Saldo von 
Entnahmen und Einlagen).

NOTFALLPLANUNG UND CORONA

In Krisenzeiten kümmern sich Unternehmer richti-
gerweise neben der Sicherung des Geschäfts auch 
um Maßnahmen, die dem Schutz der Familie und des 
Vermögens dienen. Ein guter Zeitpunkt also, die beste-
henden Notfallregelungen wie Erb- und Vertretungsre-
geln im Unternehmen sowie im persönlichen Bereich 
eine Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht 
auf den Prüfstand zu stellen. Ohne diese Regelun-
gen dürfen z.B. Gesellschafterrechte vom Ehepartner 
nicht wahrgenommen werden. Und umso wichtiger, 
wenn private Interessen mit denen des Unternehmens 
wechselseitig verknüpft sind; man denke nur an die 
Haftung für betriebliche Verbindlichkeiten mit privaten 
Immobilien. Ziel dieser Übungen ist es sicherzustel-
len, dass die Familie und das Unternehmen auch in 
schwierigen Zeiten und in einem Notfall versorgt sind.

Auch strategische Fragestellungen wie die ge-
rechte Verteilung des Vermögens in der nächsten 

Generation oder der Schutz des Unternehmensver-
mögens sind zu klären. Wichtig ist die Kommunika-
tion dieser Regeln mit allen Familienmitgliedern. 
Reibereien sind im Notfall höchst unproduktiv und 
gefährlich. 

Gibt es eine professionelle Family Business Gov-
ernance – wie z.B. eine ausformulierte Familienver-
fassung und einen Notfallplan, sind Corona-Zeiten 
ein geeigneter Bewährungstest dieser Instrumente 
für die Praxis. Die daraus resultierende Klarheit und 
Krisenkommunikation stärken den familiären Zusam-
menhalt und das Unternehmen. Gibt es sie noch nicht, 
zeigen sich die Notwendigkeiten für Absprachen und 
Vorkehrungen.

EINEN AUSBLICK WAGEN

Wirtschaftlich hat das Jahr 2021 für die meisten 
mit Einbußen begonnen, und Schadensminimierung 
statt Gewinnmaximierung steht auf der Tagesord-
nung. So tragisch die Krise für viele Unternehmen 
und Unternehmerfamilien auch sein mag, heißt es 
nun, konsequent zu agieren. Ist das Geschäftsmodell 
überzeugend, ist die Coronakrise ein zwar unange-
nehmer, aber einmaliger Effekt. Die kommenden Mo-
nate sollten gezielt genutzt werden, das Unternehmen 
zukunftsfähig aufzustellen. Dazu gehört möglicher-
weise auch die Nachfolge: sowohl das Vermögen als 
auch die operative Verantwortung erfolgreich von 
der älteren auf eine jüngere Generation zu über- 
tragen.

Corona ist in jedem Fall ein Verstärker – aber 
nicht nur in eine Richtung: Corona kann dafür sor-
gen, dass die Nachfolge aufgeschoben wird (z B. weil 
Verkaufspreise unattraktiver werden) oder forciert 
wird (z.B. weil der Altinhaber den erforderlichen Mehr-
aufwand nicht mehr leisten kann oder will). Corona 
kann dafür sorgen, dass Nachfolge ernsthafter und 
professioneller betrieben wird, aber auch, dass die 
Zukunft zu kritisch gesehen wird und Chancen ausge-
blendet werden. Corona kann dazu motivieren, dass 
Thema Nachfolge anzugehen und unternehmerische 
Ideen zu entwickeln, denn es muss ja weitergehen, 
wenn auch mit anderen Vorzeichen.

Eines ist sicher: Die nächste Krise kommt garan-
tiert und gewinnen werden wieder die Unternehmen, 
die mit Weitsicht, einem stabilen Wertegerüst und an-
gemessener Risikobereitschaft ihre Unternehmen stra-
tegisch führen und steuern. Der Mittelstand scheint 
mir dafür in weiten Teilen gut aufgestellt.




